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INFORMATIONEN ZUR AUSSCHREIBUNG

Es ist beabsichtigt, die in anliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Leistungen im
Namen und fiir Rechnung des unten angegebenen Auftraggebers zu vergeben.
Einzelheiten ergeben sich aus den Vergabeunterlagen.

INFORMATIONEN

ALLGEMEIN
Auftragsnummer
MaRnahme
Auftragsbezeichnung

Auftragsbeschreibung

VERFAHREN
Auftraggeber
Weitere Auftraggeber
Auftraggebertyp
Liefer-/Ausfiihrungsort
Leistungsart

Vergabeart

128-25-E11

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226
Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

67065 Ludwigshafen am Rhein
Lieferleistung

Offenes Verfahren (EU) (Sektorenverordnung)

VERFAHRENSEIGENSCHAFTEN

Losweise Vergabe

Art der losweisen Vergabe
Hochstzahl der Lose pro Angebot
Zuschlagskriterium

Klassifizierungen

ANGEBOTE

Mehrere Hauptangebote
zugelassen

Nebenangebote

Nachlass

Skonto zugelassen

Skonto Zahlungsziel
Verwendung elektronischer Mittel
URL fir elektronische Angebote
Zulassige Signaturen

SONSTIGE ANGABEN

Vertragsart

TERMINE

ALLGEMEIN
Vorausgegangene Vorinformation

Besondere Dringlichkeit

BEKANNTMACHUNG
Vorinformation

Bekanntmachung

Nein

Niedrigster Preis

Code Bezeichnung

34941000-5 Schienen und Zubehor
34941200-7 Schienengleise
34941300-8 StralBenbahnschienen
34941800-3 Weichen

34946000-0 Gleisbaumaterial und -teile

Mehrere Hauptangebote sind nicht zulassig

Nebenangebote sind nicht zugelassen
Ja
Nein
Tag(e)
Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage darf nur elektronisch erfolgen
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Textform nach §126b BGB

Bestellung

Nein

Nein

05.08.2025


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

ANGEBOTE UND BEWERTUNG

Angebotsfrist 05.09.2025 14:00:00
Frist Bieterfragen 26.08.2025 14:00
Eroéffnungstermin
Bindefrist 05.10.2025
Versand Vorabinformation 24.09.2025
AUFTRAGSDAUER
Beginn 30.04.2026
Ende 01.05.2026
Anmerkungen Avisierter Liefertermin: 30.04.2026 - Lieferung in KW 18 2026

ELEKTRONISCHE TEILNAHME

Bitte melden Sie sich auf der Bekanntmachungsplattform unter
http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
mit lhrem Benutzernamen und lhrem Passwort an.

Sofern Sie im System noch nicht registriert sind, kénnen Sie dies auf der Plattform vornehmen.
Die Registrierung ist kostenfrei.

AnschlieBend kdnnen Sie auf der Startseite bspw. nach dem Titel des Verfahrens tber die Direktsuche als Suchbegriff suchen. Folgen Sie
anschlieRend der Anleitung im System, um an dem Verfahren teilzunehmen.

BIETERFRAGEN

Bieterfragen missen bis spatestens 26.08.2025 14:00 Uhr eingegangen sein.

Fir spater eingehende Fragen wird deren Beantwortung nicht zugesichert.

Bieterfragen missen unter "Nachrichten" im eVergabe Bieterassistenten gestellt, sowie Antworten dort geprift werden.
Den Assistenten erreichen Sie unter folgender Adresse: http://www.deutsche-everg abe.de/Dashboards/Dashboa rd_off
Fragen auf anderen Kommunikationswegen, wie telefonische, schriftliche oder E-Mail Anfragen werden nicht beantwortet.

Hinweis: Sie erhalten unmittelbar nach Beantwortung einer Bieterfrage eine Benachrichtigung per E-Mail uber das Vorliegen von
Antworten im Bieterassistenten. Sie missen daher alle Antworten im Assistenten priifen und dort zur Kenntnis nehmen.


http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off
http://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off

Informationen zum Vergabeverfahren r

Mit gutem Gefihl unterwegs,

[ Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226
[128-25-E11]

Verfahrensbrief

1 Ubersicht

1.1 Ziel Verfahrensbrief

Mit diesem Verfahrensbrief méchte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv* oder
+Auftraggeber®) den Ablauf des Verfahrens tber die Beschaffung "Herstellen und liefern von
Konstruktionen 49E1 V212 und V226] beschreiben.

1.2 Verfahrensablauf

offenes Verfahren

nicht offenes Verfahren
Verhandlungsverfahren
Wettbewerblicher Dialog
offentliche Ausschreibung

DOddX

1.3 Zeitplan

Der vorlaufige Terminplan fir das weitere Vergabeverfahren sieht wie folgt aus:

Termin Verfahrensschritt
26.08.2025 — 14.00 Uhr Frist fur die Stellung von Bieterfragen
05.09.2025 — 09.00 Uhr Angebotsfrist
24.09.2025 Voraussichtliche Zuschlagserteilung
05.10.2025 Zuschlags- und Bindefrist

Die rnv behdlt sich Terminédnderungen ausdrtcklich vor. Der Zeitplan ist nur indikativ.

1.4 Anwendbares Recht

Das Vergabeverfahren wird als Offenes Verfahren nach der Sektorenverordnung
(SektvO) und dem Gesetz gegen Wetthewerbsbeschrankungen (GWB) durchgefihrt.
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[ Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 W pen Gt s
[128-25-E11]

2 Verfahrensbedingungen
2.1 Kommunikation im Vergabeverfahren

Die Kommunikation im Vergabeverfahren erfolgt tiber die Vergabeplattform Deutsche
eVergabe (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off). Jeder Bieter ist
verpflichtet, sich tber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard Off) regelmaRig und
selbststandig Uber zur Verfligung gestellte, gednderte oder zusatzliche Dokumente und
Beantwortungen von Bieterfragen zu informieren.

Angebote sind ausschlieBlich in Textform mithilfe elektronischer Mittel nach § 126 b BGB
Uber die Vergabeplattform der rnv unter Deutsche eVergabe
(https://www.deutscheevergabe.de/Dashboards/Dashboard Off ) einzureichen.

Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Angeboten ausschliel3lich tber die daftr
vorgesehenen Funktionen auf der Vergabeplattform erfolgen muss. Eine Ubermittlung
mittels Bieternachricht fuhrt zum Ausschluss.

Anderungen an den vorformulierten Texten der Vergabeunterlagen sind unzulassig und
kénnen zum Ausschluss vom weiteren Vergabeverfahren fiihren. Etwaige Anderungen an
den Eintragungen des Bieters missen zweifelsfrei und dokumentenecht sein.

2.2 Vertraulichkeit

2.2.1 Verwendung der Vergabeunterlagen

Die Vergabeunterlagen der rnv dirfen nur zur Erstellung des Angebots und zur Erflllung des
evtl. folgenden Auftrags verwendet werden und sind vertraulich zu behandeln. Jede
Verwendung fur andere Zwecke, jede Vertffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe
an Dritte ist ohne die ausdrickliche Zustimmung der rnv untersagt.

2.2.2 Verschwiegenheit

Jeder Bieter hat - auch nach Beendigung des Vergabeverfahrens - Gber die ihm dabei bekannt
gewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. Er hat hierzu auch die mit der
Sache befassten Mitarbeiter zu verpflichten.

2.3 Angebote
2.3.1. Hinweispflicht der Bewerber und Fragefrist

Enthalten die Bekanntmachung oder die vom Aufraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen
Unklarheiten, Widerspriiche oder verstof3en diese nach Auffassung des Bewerbers gegen
geltendes Recht, so hat der Bewerber die rnv unverziiglich schriftlich darauf hinzuweisen.

Fragen zu der Bekanntmachung und den Ubersandten Unterlagen sind unverziglich,
spatestens aber bis zum

26.08.2025 - 14.00 Uhr]

Uber die Vergabeplattform (https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off)
zu stellen.
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[ Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 Mg Gt
[128-25-E11]

Die Beantwortung von Fragen der Bieter und sonstige verfahrensrelevante Informationen
erfolgen grundsatzlich Gber die Vergabeplattform Deutsche eVergabe (https://www.deutsche-
evergabe.de/Dashboards/Dashboard Off).

Die Bieter sind aufgefordert, keine Informationen bei anderen Vertretern der rnv, deren
Mitarbeitern oder Mitarbeitern von Drittfirmen oder Beratern einzuholen. Ein Verstol3 gegen
dieses Gebot kann zum Ausschluss des Bieters fihren.

2.3.2 Form und Frist Einreichung Angebote

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen. Sie sind in Textform mithilfe
elektronischer Mittel nach § 126 b BGB Uber die Vergabeplattform der rnv unter
https://www.deutsche-evergabe.de/Dashboards/Dashboard_off bis zum

05.09.2025 — 14.00 Uhr]
einzureichen.

Verspatet eingegangene Angebote werden nicht beriicksichtigt. Das Recht zur Nachforderung
bei unvollstandigen Angeboten bleibt davon unberihrt.

2.3.3 Unzuléssige Wetthewerbsbeschrankung

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer
unzulassigen Wettbhewerbsbeschrankung beteiligen, werden grundsatzlich vom Verfahren
ausgeschlossen.

Zur Bekampfung von Wettbewerbsbeschrankungen hat der Bieter auf Verlangen Auskilnfte
dariiber zu geben, ob und auf welche Art der Bieter wirtschaftlich und rechtlich mit
Unternehmen verbunden ist.

Der Geheimwettbewerb ist in jeder Phase des Vergabeverfahrens zu gewahrleisten. Der
Auftraggeber weist darauf hin, dass Mehrfachbeteiligungen am Vergabeverfahren zur
Verletzung des Geheimwettbewerbs und damit zum Angebotsausschluss fiihren kénnen.

Der Auftraggeber weist ferner darauf hin, dass die Bildung von Bietergemeinschaften nach
§ 1 GWB zu verbotenen Einschrankungen oder Verfélschungen des Wettbewerbs fihren kann.

2.3.4 Bietergemeinschaften (Anderungen in der Zusammensetzung)

Im Falle der Angebotsabgabe durch eine Bietergemeinschaft muss jedes
Bietergemeinschaftsmitglied eine unterschriebene Bietergemeinschaftserklarung mit dem
Angebot einreichen (Formblatt B.l.1.). Eine Veranderung der Zusammensetzung der
Bietergemeinschatt ist grundsatzlich unzulassig.
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2.3.5 Unterauftragnehmer/Eignungsleihe

Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens
(Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen
dieses anderen Unternehmens benennen und angeben, wofur er die Kapazitéaten des anderen
Unternehmens in Anspruch nehmen will. Das andere Unternehmen, auf dessen Eignung sich
der Bieter bezieht, muss seine Eignung in dem Umfang nachweisen, in dem eine Eignungsleihe
stattfindet. Das bedeutet, dass im Fall der Eignungsleihe in Bezug auf die Technische und
berufliche Leistungsfahigkeit auch Referenzen des anderen Unternehmens anzugeben sind.

AuRerdem muss der Bieter durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses Unternehmens
nachweisen, dass ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfligung
gestellt werden (Formblatt B.1X.1).

Im Rahmen der Eignungsprifung wird der Auftraggeber priifen, ob das Unternehmen, dessen
Kapazitaten der Bieter fur die Erflllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will,
die entsprechenden Kriterien erfullt und ob Ausschlussgriinde, insbesondere zwingende
Ausschlussgriinde nach § 123 GWB oder fakultative Ausschlussgriinde nach § 124 GWB,
vorliegen. Hierfir muss der Bieter durch das Unternehmen Formblatt B.IV.1 ausfiillen lassen
und mit dem Angebot einreichen. Sofern ein zwingender Ausschlussgrund nach § 123 GWB
bei dem vom Bieter benannten Unternehmen vorliegt oder das Unternehmen das
entsprechende Eignungskriterium, fur das es benannt wurde, nicht erfillt, wird der
Auftraggeber dem Bieter gemal? § 47 Abs. 2 SektVO vorschreiben, das Unternehmen zu
ersetzen. Sofern ein fakultativer Ausschlussgrund nach § 124 GWB vorliegt, wird der
Auftraggeber nach pflichtgemaliem Ermessen entscheiden, ob der Bieter das Unternehmen
ersetzen muss. Fur die Aufforderung zur Ersetzung eines benannten Unternehmens wird die
rnv den Bietern eine Frist setzen.

Im Ubrigen ist der Austausch eines einmal benannten anderen Unternehmens zu einem
spateren Zeitpunkt grundsatzlich unzulassig.

Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfiihrung einsetzen will, deren Kapazitaten
er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

2.3.6 Inhalt der Angebote

Von den Bietern sind mit dem Angebot alle geforderten Unterlagen und Nachweise
einzureichen. Soweit den Bietern Formblatter zur Erstellung der Angebote zur Verfiigung
gestellt wurden, sind diese Formblatter fir die Erstellung des Angebotes zu verwenden.

2.3.7 Eroffnungstermin der Angebote

Zum Eroffnungstermin der Angebote sind Bieter oder deren Bevollmachtigte nicht zugelassen.
2.3.8 Nebenangebote

Nebenangebote sind hicht zugelassen].

2.3.9 Prifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden

Nach Eingang der Angebote erfolgt eine Prifung auf Vorliegen von Ausschlussgriinden. Ein
zwingender Ausschluss des Bieters erfolgt bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach § 123
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GWB. Davon kann gegebenenfalls unter den in § 123 Abs. 4 S. 2, Abs. 5, § 125, § 126 GWB
geregelten Voraussetzungen abgesehen werden.

Des Weiteren kann ein Ausschluss erfolgen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes nach §
124 GWB, nach § 21 Arbeitnehmerentsendegesetz (AEntG), nach § 98c Aufenthaltsgesetz
(AufenthG), nach §19 Mindestlohngesetz (MiLoG) und nach §21
Schwarzarbeitsbekampfungsgesetz (SchwarzArbG). Davon kann nach pflichtgemaRem
Ermessen und gegebenenfalls unter den in 88§ 125 und 126 GWB geregelten Voraussetzungen
abgesehen werden.

2.3.10 Prufung auf Erlaubnis zur Berufsausiubung und Leistungsfahigkeit

Es erfolgt die Prifung der Befahigung und Erlaubnis zur Berufsaustibung, der wirtschaftlichen
und finanziellen Leistungsféahigkeit und der technischen und beruflichen Leistungsféahigkeit des
Bieters gemessen an der zu vergebenden Leistung anhand der vom Bieter eingereichten
Angaben, Erklarungen und Nachweise.

2.3.11 Prifung und Wertung der Angebote

e Formale Prufung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote zunachst anhand
der in den Vergabeunterlagen genannten Anforderungen in formaler Hinsicht Gberprifen.
Soweit sich daraus ergibt, dass bei einem Angebot Unterlagen fehlen oder unvollstandig
sind, wird der Auftraggeber im Rahmen des § 51 SektVO den betroffenen Bieter auffordern,
Unterlagen nachzureichen oder zu vervollstandigen.

e Angemessenheitsprifung: Der Auftraggeber wird die eingegangenen Angebote
rechnerisch, technisch und wirtschaftlich prifen. Hierzu wird der Auftraggeber die von den
Bietern angegebenen Preise auf deren Angemessenheit tberprifen. Soweit sich daraus
ergibt, dass ein Angebot unangemessen hoch bzw. unangemessen niedrig erscheint, wird
der Auftraggeber den Bieter auffordern, die angebotenen Preise gemall § 54 SektVO
aufzuklaren.

e Wertung anhand der Zuschlagskriterien: Die weitere Wertung der Angebote erfolgt auf der
Grundlage des folgenden Wertungskriteriums:

100% Preis

Der Zuschlag erfolgt gemaf § 52 Abs. 1 SektVO auf das wirtschaftliche Angebot gemaR der
oben genannten Zuschlagskriterien.

2.3.12 Anfordern zusétzlicher Unterlagen

Der Auftraggeber behdlt sich vor, von den Bietern zusétzliche Unterlagen zur Aufkléarung,
Verifizierung und Validierung der eingereichten Angaben, Erklarungen und Nachweise
anzufordern.

Auf Verlangen ist eine Urkalkulation in einem verschlossenen/versiegelten Umschlag mit
Angabe der Projektnummer und Projektbezeichnung dem Auftraggeber zu tberreichen.
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[128-25-E11]
2.3.13 Zuschlag

Die nicht erfolgreichen Bieter werden tber die Zuschlagsabsicht gemaf § 134 GWB informiert
werden.

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am05.10.2025].  Bis zu diesem Termin sind die Bieter an
ihre finalen Angebote gebunden.

2.3.14 Kosten fir die Teilnahme am Verfahren

Fur Erstellung der Angebotsunterlagen und die Teilnahme an diesem Verfahren werden Kosten
nicht erstattet und Entschadigungen nicht gewahrt.

3 Rugepflicht und Nachprifung
3.1 Zulassigkeit Nachprifungsantrag

Die Zulassigkeit von Nachprifungsantragen richtet sich nach § 160 GWB. Nach § 160 Abs. 3
GWSB ist ein Nachprufungsantrag unzulassig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einrei-
chen des Nachprifungsantrags erkannt und gegeniiber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer
Frist von zehn Kalendertagen gerlgt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt
unberihrt,

2. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegeniiber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegen-uber
dem Auftraggeber gertigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Dies gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.

3.2 Vergabekammer

Der Bieter kann sich zur Nachpriifung behaupteter VergabeverstéRe an die, in der
Auftragsbekanntmachung genannte, Stelle wenden.

3.3 Rechtsgrundlagen
Fur die Einlegung von Rechtsbehelfen gelten u.a. die folgenden Regelungen des GWB:

§ 134 Informations- und Wartepflicht
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[ Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 Mg Gt
[128-25-E11]

(1) Offentliche Auftraggeber haben die Bieter, deren Angebote nicht beriicksichtigt werden
sollen, Gber den Namen des Unternehmens, dessen Angebot angenommen werden soll, Gber
die Griinde der vorgesehenen Nichtbertcksichtigung ihres Angebots und lber den friihesten
Zeitpunkt des Vertragsschlusses unverziiglich in Textform zu informieren. Dies gilt auch fr
Bieter, denen keine Information Uber die Ablehnung ihrer Bewerbung zur Verfligung gestellt
wurde, bevor die Mitteilung Uber die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter
ergangen ist.

(2) Ein Vertrag darf erst 15 Kalendertage nach Absendung der Information nach Absatz 1
geschlossen werden. Wird die Information auf elektronischem Weg oder per Fax versendet,
verkirzt sich die Frist auf zehn Kalendertage. Die Frist beginnt am Tag nach der Absendung
der Information durch den Auftraggeber; auf den Tag des Zugangs beim betroffenen Bieter und
Bieter kommt es nicht an. Die Informationspflicht entféllt in F&llen, in denen das
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb wegen besonderer Dringlichkeit
gerechtfertigt ist. Im Fall verteidigungs- oder sicherheitsspezifischer Auftrage koénnen
offentliche Auftraggeber beschlie3en, bestimmte Informationen Uber die Zuschlagserteilung
oder den Abschluss einer Rahmenvereinbarung nicht mitzuteilen, soweit die Offenlegung den
Gesetzesvollzug behindert, dem o6ffentlichen Interesse, inshesondere Verteidigungs- oder
Sicherheitsinteressen, zuwiderlauft, berechtigte geschéaftliche Interessen von Unternehmen
schadigt oder den lauteren Wettbewerb zwischen ihnen beeintrachtigen kdnnte.

8 135 Unwirksamkeit

(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der o6ffentliche
Auftraggeber

1. gegen § 134 verstoRen hat oder

2. den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Européischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist.

(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprufungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter durch den offentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht
spater als sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Européischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroéffentlichung
der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Européaischen Union.

3) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 Nummer 2 tritt nicht ein, wenn

1. der offentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsvergabe ohne vorherige
Vertffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union zu-l&ssig ist,

2. der offentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Européischen Union
veroffentlicht hat, mit der er die Absicht bekundet, den Vertrag abzuschlieen, und

3. der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach der Veroffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen wurde.

Die Bekanntmachung nach Satz 1 Nummer 2 muss den Namen und die Kontaktdaten des
offentlichen Auftraggebers, die Beschreibung des Vertragsgegenstands, die Begrindung der
Entscheidung des Auftraggebers, den Auftrag ohne vorherige Veroffentlichung einer
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[128-25-E11]

Bekanntmachung im Amtsblatt der Européaischen Union zu vergeben, und den Namen und die
Kontaktdaten des Unternehmens, das den Zuschlag erhalten soll, umfassen.

8 160 Einleitung, Antrag
(1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein.

(2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem offentlichen Auftrag
oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem
Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden
entstanden ist oder zu entstehen droht.

3) Der Antrag ist unzuldssig, soweit

1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen
des Nachprufungsantrags erkannt und gegentber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist
von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberuhrt,

2. Verstolle gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber geriigt werden,

3. VerstolRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenlber
dem Auftraggeber geriigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlige nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135
Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberuhrt.

3.4 Weiterleitung von Vergabeunterlagen

Der Auftraggeber ist im Falle eines Nachprifungsantrags verpflichtet, die Vergabeakten, die
auch die abgegebenen Teilnahmeantrdge und Angebote enthalten, an die Vergabekammer
weiterzuleiten. Gemal3 § 165 GWB haben die Verfahrensbeteiligten unter Umstanden An-
spruch auf Akteneinsicht und kdnnen sich gegebenenfalls Ausfertigungen, Ausziige oder
Abschriften erteilen lassen. Die Vergabekammer hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen,
soweit dies aus wichtigen Grinden, insbesondere des Geheimschutzes oder zur Wahrung von
Fabrikations-, Betriebs- oder Geschaftsgeheimnissen geboten ist. Es ist daher im Interesse des
Bewerbers oder Bieters, bereits mit der Abgabe des Teilnahmeantrags oder Angebotes eine
entsprechende Kennzeichnung der Stellen vorzunehmen, die Fabrikations-, Betriebs- oder
Geschaftsgeheimnisse enthalten.
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Vertragsgrundlagen

Als spéatere Vertragsgrundlagen gelten in folgender Reihenfolge:

1. Die Vertragsbedingungen fiir dieses Vergabeverfahren

2. Die ,Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefer- und Werkleistungen fir alle
Gesellschaften der rnv-Gruppe”

3. Technische Lieferbedingungen fir Gleisanlagen

4. Das (letztverbindliche) Angebot des Auftragnehmers inkl. Samtlicher auf gesonderte
Anforderung vorgelegter oder nachgereichter Unterlagen, Konzepte, Skizzen,
Nachweise, Erklarungen und Angaben

5. Das Bieter-/ und Verhandlungsgesprachsprotokoll sowie die Beantwortung von

Bewerber-/ Bieterfragen (soweit vorhanden)

Die weiteren Vergabeunterlagen inkl. Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Die aktuell glltige Fassung der VOL/B

8. Die aktuell gultige Fassung des BGB

No
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rnv

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Auftraggeber
BAUHERR: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

BAUVORHABEN: V212_V226 Herstellen und Liefern von Gleiskonstruktionen

BAULEITUNG: rnv GmbH, Abt. 1S2,

TELEFON: 0621/465-0

ANGEBOTSABGABE:

Ludwigshafen April 2025

Anbieter

BIETER:

(Firmenstempel)

AN: rmv GmbH, Bereich EK
Mbhlstrasse 27 « 68165 Mannheim
Tel. 0621/465-0

Angebotssumme:

(Brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS rnv
Auftrag LOS 1 - Herstellen und Liefern der mechanischen Weiche W413 , 49E1 Anbieter:

Pos. Beschreibung des Gegenstandes oder der Leistung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
01.1 Konstruktionszeichnung erstellen 1 St

Erstellen einer Konstruktionszeichnung fiir die Weiche 413 auf Basis des Konstruktionsplans 632.0023.9 und 6rtlichem Aufmaf des AN. Das

Aufmafd wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die Plane sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung

vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fiir Gleisanlagen aus Vignolschienen.
01.2 Vignolschienenweiche 49E1 herstellen und liefern 1 ST

Rechtsweiche W413, 49E1, mechanisch Fsch, gemaR Konstruktionsplan und ortlichem Aufmaf herstellen und liefern

Weiche aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf Betonschwellen mit Ankerschienen.
Inkl. sémtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemanl TL der rnv.

Antrieb: HWU 40 D von Hanning und Kahl, wasserdicht
Die Vorrichtung ist Gegenstand der Ausschreibung und werkseitig einzubauen.

Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fiir Gleisanlagen aus Vignolschienen.

Spurweite 1.000 mm .

Mittlerer Schwellenabstand : 650 mm,

Die Weichenheizung ohne Heizstabe ist Bestandteil des Lieferumfanges und in die Zungenvorrichtung zu montieren.
Heizungstyp:

Heizeinrichtung als innenliegende Backenschienenheizung.

Inkl. AnschluRkasten der Weichenheizung.

Schutzkasten flir Weichenheizung werkseitig einbauen.

Zusétzlich ist eine Uberlange von 2.700mm am WA und 200mm an beiden WE gefordert.

2von4
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LEISTUNGSVERZEICHNIS rnv
Auftrag Herstellen und Liefern der elektrischen Weiche W414, 49E1 Anbieter:

Pos. Beschreibung des Gegenstandes oder der Leistung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
02.1 Konstruktionszeichnung erstellen 1 ST

Erstellen einer Konstruktionszeichnung fiir die Weiche W414 auf Basis des Konstruktionsplans 632.0023.9 und 6rtlichem AufmaR des AN. Das

Aufmal® wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die Plane sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung

vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fiir Gleisanlagen aus Vignolschienen.
02.2 Vignolschienenweiche 49E1 herstellen und liefern 1 ST

Rechtsweiche W414, 49E1, elektrisch, Fsch, gemaR Konstruktionsplan und értlichem Aufmal herstellen und liefern

Weiche aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf Betonschwellen mit Ankerschienen.
Inkl. sémtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemanl TL der rnv.

Antrieb: HWE 61.1 , AVV, ZVV von Hanning und Kahl, wasserdicht
Die Vorrichtung ist Gegenstand der Ausschreibung und werkseitig einzubauen.

Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fiir Gleisanlagen aus Vignolschienen .

Spurweite 1.000 mm .

Mittlerer Schwellenabstand : 650 mm,

Die Weichenheizung ohne Heizstabe ist Bestandteil des Lieferumfanges und in die Zungenvorrichtung zu montieren.
Heizungstyp:

Heizeinrichtung als innenliegende Backenschienenheizung.

Inkl. AnschluRkasten der Weichenheizung.

Schutzkasten flir Weichenheizung werkseitig einbauen.

Zusétzlich ist eine Uberlange von 200mm am WA und an beiden WE gefordert.

3von4
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LEISTUNGSVERZEICHNIS rnv
Auftrag **Optionale Position** Herstellen und liefern der Kreuzung Kr 410 Anbieter:

Pos. Beschreibung des Gegenstandes oder der Leistung Menge Einheit Einzelpreis Gesamtpreis
03.1 Konstruktionszeichnung erstellen 1 ST

Erstellen einer Konstruktionszeichnung fiir die Kreuzung Kr410 auf Basis des Konstruktionsplans 632.0023.9 und 6rtlichem Aufmaf des AN.

Das Aufmal wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die Pléne sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung

vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fiir Gleisanlagen aus Vignolschienen.
03.2 Vignolschienenkreuzung 49E1 herstellen und liefern 1 ST

Kreuzung aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf Betonschwellen mit Ankerschienen.
Inkl. sémtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemanl TL der rnv.

Herstellung gemafR Konstruktionsplan und értlichem AufmaR.

Zusétzlich ist eine Uberlange von 200mm am an allen Kreuzungsenden gefordert.

4 von 4
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rnv

Infrastruktur

Technische Lieferbedingungen fiir Gleisanlagen

aus Vignolschienen

Mannheim, den 09.07.2021

Dokumentinformationen

Antragsteller: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Erstellungsdatum: 01.03.2005

Bearbeiter: Tugay Onal

Revisionsdatum: 09.07.2021

Dateiname: 20210709-TL rnv - Vignolanlagen.doc
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Infrastruktur Technische Ausfiihrungen

rnv

Anderungsverwaltung

Art der Anderung Datum Name
Einfligen Quermaftabelle EEF 03.05.2005 Koch
Redaktionelle Anderungen 17.05.2005 Reichenbacher
Weichenheizung, Baustosse schweisstechn. Vergltung 25.10.2005 Reichenbacher
Federzungen entfallt, Bezeichnung Schwellen aktualisiert, Radlenkerhéhe Giber GfT | 04.05.2006 Reichenbacher, Klein,
Koch
Abnahme, Zeichnungen, Schwellen 13.10.2006 Reichenbacher
Datenformat 06.12.2006 A.Bottger
Neue Bezeichnungen Euro-Norm 13674 28.02.2008 Reichenbacher
Anpassung an Euro-Norm 26.05.2008 Reichenbacher
Einfigen neuer Weichenschwellen 03.09.2008 Thielmann
Abnahme, Weichenschwellen 22.09.2008 Reichenbacher
Weichenschwellen Bezeichnung geandert 17.10.2008 Thielmann
Verschraubung Entgleisungsschutz auf Schwellen od. Stiitzen 29.10.2008 Reichenbacher
Beschreibung Weichenschwellen 17.11.2008 Thielmann
Abbrennstumpfschweissen 17.06.2009 Reichenbacher
Werkstoffqualitdtsbezeichnung gedndert 26.04.2010 Thielmann
Spannklemmen bei Spurrillenschiene 03.05.2011 Reichenbacher
Redaktionelle Anderungen und Anderung Stahlgiten 12.08.2013 Dommasch
Vignolschwellen geandert 11.07.2016 Dommasch
Anpassung QuermalStabellen 15.11.2016 Dommasch
Eingelassene Zunge, Anlage 4.1 30.11.2017 Dommasch
Radlenkerhohe angepasst Pkt. 2.4 05.08.2019 Onal
Abnahmesprache hinzugefugt, Pkt. 3 Erganzung der Uberlangen 09.12.2019 Onal
Pkt. 1 Angaben zu den Konstruktionsplanen und Abnahmen 06.05.2020 Onal
Ziffern der VDV Oberbaurichtlinien (Ausgabe 08/2018) aktualisiert 02.10.2020 Onal
Befestigung RO SKL 12 Pkt. 2.13
Pkt. 3 Anschweiflasche erganzt 30.04.2021 Onal
Anhang 5 AnschweilSlasche fiir Weichensperrkreis
Pkt. 2.9 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene 09.07.2021 Onal

Erlauterung und Differenzierung der Ubergangsschiene und Ubergangsprofilierung
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1. Allgemeines

Die Bauausfuhrung unterliegt der Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Stralsenbahnen (BOStrab),
der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung fir Schmalspurbahnen (ESBO) und den Spurfiihrungsrichtlinien
(SpR) flr eine Nennspur 1000 mm nach Betriebssystem S. Die Beschreibung der konstruktiven Ausfiih-
rung ist die Grundlage der vertragsmaRiigen Leistungserfilllung im Sinne der zugesicherten Eigenschaften
und den anerkannten Regeln der Technik. Aufgrund des Bestandes und der Unterhaltung sind die be-
schriebenen Bauformen und Elemente vorzuziehen. Innovative Lésungen und der Einsatz anderer
gleichwertiger Komponenten sind unter den Aspekten Wirtschaftlichkeit, Technik und Umwelt zulassig
und erwinscht. Anderungsvorschlage sind in einem Alternativangebot mit Systembeschreibung und
Zeichnungen als Anlage darzustellen.

Die Gleichwertigkeit anderer angebotener Produkte als in den Technischen Lieferbedingungen genannt,
sind vom AN vor Auftragsvergabe nachzuweisen.

Die Gleiskonstruktionen werden aus BreitfulSschienen 49 E 1 mit den festgelegten Konstruktionsprofilen,
in den Varianten

1.1 Betonschwellen mit Durchsteckverschraubung - Weichenanlagen
1.2 Holzschwellen mit Rippenplatten -> Weichenanlagen
2.1 Betonschwellenoberbau mit W — Befestigung - Gleisanlagen
2.2 System Rheda City - Gleisanlagen

ausgebildet. Die Ausfiihrungsform ist im Leistungsverzeichnis (LV) festgelegt. Die Geometrie der Gleisan-
lage ist den Planunterlagen zu entnehmen. Alle Planunterlagen besitzen nur fur die Ausschreibung Giil-
tigkeit.

Lagepléne sowie die erforderlichen Gleisberechnungen fur die Erstellung der Gleiskonstruktionsplane
sind vom Auftragnehmer (AN) nach der Auftragsvergabe bei der rnv GmbH (AG) anzufordern.

Genehmigung der Planunterlagen

Die Schienenteilungs- und/oder Konstruktionsplane der Anlage mit den relevanten geometrischen und
technischen Baumafen sind 2-fach mind. 14 Tage vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken. Neben den benannten Konstruktionsplanen sind
Bauteilplane (Zungenvorrichtungen, Herzstucke usw.) dem AG zur Prifung 1-fach vorzulegen. Auf Ver-
langen des AG’s sind weitere Exemplare der Planunterlagen flr das Genehmigungsverfahren vorzulegen.

Die Planunterlagen missen die Mindestanforderungen und Vorgaben der aktuellen glltigen technischen
Lieferbedingungen enthalten. Die Auslegung des Fiihrungsprinzips je Gleis (Haupt- oder Nebenstrang) im
Herzstlckbereich ist im Konstruktionsplan zu benennen (Leitkantenfuhrung, Fahrkanten- oder ambiva-
lente Fihrung).
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Pro Weiche/Konstruktion ist jeweils ein Konstruktionsplan zu erstellen. Bei jeglichen Abzweigen sind zu
den einzelnen Konstruktionsplanen zusatzliche Plane zu erstellen, indem die Gesamtanlage (z.B. Gleis-
dreieck, zweigleisiger Abzweig, u.A.) in einem Plan samt unten aufgefiihrten Angaben ersichtlich ist.

Weitere Informationen auf den Planunterlagen:

- Bauteilgewichte

- Anschlagpunkte

- Detail der Befestigungen

- Kammerfillelemente/ Isolation der Anlage

Bei Schienenlieferungen sind Biege- und Schienenteilungsplane gemals dem LV zu erstellen.
Die Biege- und Schienenteilungsplane sind 2-fach vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung vorzulegen
sowie per E-Mail als pdf-Dokument zu verschicken.

Folgende Angaben mussen mindestens den Planunterlagen zu entnehmen sein:

- Stationierungen (Bauanfang, Bauende, Gleishauptpunkte [Bogenanfang, Bogenende])
- LangenvermafSung (Schienenlange)

- Schienennummerierung

- Spurweite

- Schienengute

- ggf. Schwellenteilung (wenn mit im LV)

Soweit nicht anders im LV genannt, sind 1 Monat vor Lieferung die genehmigten Biege- und Schienen-
teilungsplane 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS V8) bzw. DWG (AutoCAD
2009) und als pdf-Dokument zu tbergeben. Eine andere Datenform ist mit dem AG abzustimmen.

Die Lage der SchienenstdBe ist vor der Ausfilhrung mit dem AG abzustimmen. Mehraufwand
fiir die Anderungen der Lage der SchienenstéBe und Anpassung der Planunterlagen wird nicht
gesondert vergiitet.

Der AG behalt sich 2 Wochen fur die Prifung der eingereichten Plane vor.

In allen Planunterlagen sind Gauf3-Krtiger Koordinaten und Stationen der Gleishauptpunkte (Bogenan-
fang, -ende, Weichenanfang, -ende, Radienwechsel etc.) anzugeben.

Abnahme

Die ,Anlagen” sind zur Abnahme im Lieferwerk komplett aufzulegen. Eine Teilmontage ist vorab mit
dem AG abzustimmen und kann vom AG abgelehnt werden.

Sofern im LV nicht anders genannt, schlieft der Begriff ,Anlage” alle Konstruktionen sowie die Verbin-
dungsschienen ein.
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Der Abnahmetermin ist einvernehmlich zwischen dem Lieferanten und der rnv GmbH zu vereinbaren. Die
Abnahme hat spat. 14 Tage vor dem geplanten Liefertermin zu erfolgen. Mégliche Kosten fir die Zwi-
schenlagerung bis zum vereinbarten Liefertermin gehen zu Lasten des AN und sind in die entsprechen-
den Einheitspreise der Positionen einzurechnen. Die rnv GmbH behaélt sich vor, vom AN vorgeschlagene
Abnahmetermine in die Folgewoche (max. sieben Kalendertage) des geplanten Abnahmetermins zu ver-
schieben. Die entstehenden Kosten fiir die Abnahme sind in die EP’s einzurechnen und werden nicht ge-
sondert vergutet.

Die Abnahme erfolgt in deutscher Schrift und Sprache.

Die in unserer Spurfuhrungstabelle festgelegten Herstellungstoleranzen haben Vorrang. Die Ubrigen Bau-
toleranzen ergeben sich aus der VDV - Richtlinien OR 10.4.6 — Z1, jeweils in der aktuellen Fassung.

Fur die Auftragsausfihrung kommen grundsatzlich die Oberbau — Richtlinien (OR) mit den Oberbau -
Zusatzrichtlinien (OR — Z) des VDV und das Weichenhandbuch ,Weichen, Kreuzungen, Gleisver-
bindungen aus rillenlosen Schienen” (Normweichen) des VDV / FW sowie fur Schienen die DIN EN 13674
in der jeweils aktuellen Fassung zur Anwendung.

Der Lieferumfang einschlieBlich Zubehor ist im beiliegendem Leistungsverzeichnis aufgefihrt. Die Einzel-
heiten sind in den technischen Ausflihrungen beschrieben.

Unterlagen zur Abnahme
Bei der Abnahme sind die Anlagenplane in 4 Lichtpausen und auf Datentrager im Datenformat DGN (MS
V8) bzw. DWG (AutoCAD 2009) und als pdf-Dokument vorab zu Ubergeben. Eine andere Datenform ist

mit dem AG abzustimmen.

o Werkseitiges Abnahmeprotokoll gemafs VDV — Richtlinie OR 10.4.6 — Z1 fur Weichen mit rillenlo-
sen Schienen.

e Materialzeugnisse der eingesetzten Schienen.
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2. Technische Ausfiihrungen

2.1 Zungenvorrichtung

Die zur Ausfuhrung kommende Form mit Federzunge oder Federschienenzunge ist mit dem AG abzu-
stimmen.

Die Backenschienen als Regelschienen 49 E 1 sind mit entsprechenden Zungenstiitzen auszufithren. Die
Zungenstlitzen sind einzupassen.

Die Zungen sind ausschlieBlich als eingelassene Zungen herzustellen. Die Fahrflankenneigung ist
zur Optimierung des Radschienekontakt in 6:1 herzustellen.

Der Einsatz von Witec- Zungen ist zulassig. Die Lange der Beischragung ist allerdings auf die steilen
Stirnkrange mit Kuppenabrundung von R3 anzupassen und entsprechend zu verlangern.

Wanderschutz aus geschweilSter Kastenkonstruktion (siehe Anhang 4.2). Die Bohrungen fur das An-
triebs- und Zungeprifergestange sind entsprechend der Umstellvorrichtung / des Weichenantriebes des
LV's vorzusehen.

Die Zungen sind mit Zungenrollvorrichtungen AUSTROROLL, EKOS oder gleichwertig auszurusten.
Ausrustung der Zungenvorrichtung mit Backenschienenverspannung IBAV (Spannbugel Ssb 3).

Zungenvorrichtungen mit Federschienenzungen (Fsch)

Baulange und geometrischer Aufbau nach Normweiche, Federschienenzunge hergestellt aus Zungenpro-
fil 49 E1A1 und mittels Abbrennstumpfschweissen angeschweifSten Anschlussschienen 49 E 1, mit Si-
cherheitslaschen am Schweil3stofR.

Zungenvorrichtungen mit Federzungen (Fz)

Zunge aus durchgehendem Zungenprofil 49 E1A1 mit langer Ausschmiedung oder angeschweilstem
Schmiedestulick, Schweif3stofs auf dem ersten Stutzpunkt nach dem Federbereich gesichert verspannt.

2.2 Herzstiicke

Die Ausfiihrung der Herzstlicke (Flach- oder Tiefrille) wird definiert durch Spurfiihrungstabelle und Spur-
fuhrungsrichtlinie. Der AG behalt sich jedoch eine Entscheidung im Einzelfall vor.

Einfaches Herzstiick (starre Ausfiihrung)

Als Normalausfihrung kommen Blockherzstlicke zum Einsatz, hergestellt mit einteiliger Blockspitze, an
der Spitze angeschweilSte Futtersticke und elektrisch stumpf angeschweifdte Regelschienen. Die Fligel-
schienen werden mit Schrauben (DIN 931 Gute 10.9) und Muttern (DIN 934 Glte 10) unter Verwendung
von winkelausgleichenden Unterlagen mit der Spitze hochfest verschraubt. Die Schraubenverbindung ist
so zu dimensionieren, dass wahrend der Liegedauer der Weiche eine ausreichende Restklemmkraft vor-
handen ist. Die Gestaltung der Einlaufe erfolgt nach Normweichenvorgaben.
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Bewegliche Herzstiicke

Federnd-beweglich geteilte Spitze mit Stol3stelle im Strang laut Festlegung im LV; Gleitplatten aus ver-
schleiBwiderstandsfahigem Sonderbaustahl (XAR 400 oder gleichwertig), mit einer Harte von 360 - 440
HB. Sicherung der Spitzen gegen Bruch der Verschraubung; Vorbereitet fur den Einbau von bauseitigen
Umstellvorrichtungen Siemens S700; 2 Stiick AnschweiRenden an Rippenplatten fir Trageisen der Um-
stellvorrichtung; vorbereitet fur Einbau von Weichenheizung (Heizstab); 1 Klammerspitzenverschluf ein-
schl. VerschluSstlicken, isolierter Schieberstange und Bockstange (inkl. Anschlufd) an die Umstellvorrich-
tung

Die direkte Beschaffung der Heizeinrichtung durch das Weichenwerk, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Beistellung mit Einbau ist im LV festgelegt.

Flachrillenherzstiicke

In kleinbogigen Anlagen (grofSe Rillenweiten, steile Herzstuckwinkel) mussen u. U. die Herzstlicke in
Flachrille vorgesehen werden. In diesem Fall kommen die Profile der Rillenschienenweichen zur Anwen-
dung in Blockkonstruktion aus Blockschiene 310 C 1 mit angeschweifSten AnschluBschienen 105 C 1. Die
Grundschenkellangen betragen 2000 mm. Die Ubergange an 49 E 1 gemal Punkt 2.9.

2.3 Zwischenschienen in Weichenanlagen

Zwischenschienen in kurzen Langen sind zu vermeiden. Grundsatzlich ist eine Reduzierung der Schweif3-
stoRe anzustreben.

2.4 Radlenker

Radlenkerprofil 33 C 1, das Profil wird 16 mm Uber GFT angebracht, Fuhrungsbereich mit Flankennei-
gung 1:6, geometrischer Aufbau der Leiteinrichtung in Bezug Einldufe und Flhrungsbereiche nach
Normweichenvorgaben, in nicht normalen Weichen- und Kreuzungskonstruktionen ist eine sinngemafe
Ableitung vorzunehmen, Radlenker bei Verschleild durch Hinterlegen von Ausgleichsblechen nachstell-
bar.

AusrUstung der Radlenkerbereiche mit Fahrschienenverspannung IFaV (Spannbugel Ssb 2).

Alle Schraubverbindungen sind kraftschlissig, reversierbar und selbstsichernd zu konstruieren und anzu-
bringen.

2.5 Entgleisungsschutz

Die Ausfiihrung erfolgt nach OR 6.1.14 mit einem Radlenkerprofil 33 C 1 (UIC 33). Das Profil wird 16
mm uUber GFT angebracht. Die Anbringung erfolgt durch Radlenkerbdcke auf jeder Schwelle oder Stutz-
punkt. Entgleisungsschutz bei Verschleis durch Hinterlegen von Ausgleichsblechen nachstellbar.

Die Enden der Radlenkerprofile sind in geschraubter Ausfuhrung mit Laschenlécher inkl. Laschen,
Schrauben, Mutter und sonstigem Kleineisen auszufiihren.

Die Regellange betragt 10-15 m, die Rillenweite betragt 65 mm.

Alle Schraubverbindungen sind kraftschlussig, reversierbar und selbstsichernd zu konstruieren und anzu-
bringen.
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2.6 Weichenantrieb / Umstellvorrichtung

Die Angaben im LV fir die Art, den Einsatz und Lieferung der entsprechenden Stellsysteme in den Wei-
chen sind zu beachten. Wenn im LV nicht anders genannt, ist die direkte Beschaffung der Stellsysteme
durch das Weichenwerk vorzusehen. Optional behalt sich der AG vor, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Bereitstellung mit Einbau durchzufiihren. Dies
wird im LV gesondert erwahnt.

Im Werk eingebaute Antriebe sind bei der Abnahme so einzubauen, dass die Weiche durch den Antrieb
mechanisch verstellbar ist.

2.7 Weichenheizung

Die direkte Beschaffung der Heizeinrichtung durch das Weichenwerk, die Beistellung durch den AG an
das Weichenwerk mit Vormontage oder die bauseitige Beistellung mit Einbau ist im LV festgelegt. Die
Heizeinrichtung ist als innenliegende Backenschienenheizung vorgesehen.

2.8 Gleise

Schienen haben Regellangen von 15 m. Zusatzliche Schnitte an der Innenschienen von gebogenen Glei-
sen werden nicht zusatzlich vergltet und sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Schienen mit Radien 300 m sind verdrehfrei und gleichmaRig vorzubiegen, der AG behélt sich jedoch ei-
ne Einzelfallentscheidung vor.

Schienen mit Radien > 300 m sind, wenn im LV nicht gesondert aufgefiihrt, nicht vorzubiegen.

Bei Ubergangsbogen erfolgt eine detaillierte Beschreibung im LV.

Schweifstofe sind auf ein Mindestmals zu reduzieren. Schienen sollten ein Mindestlange von 6,50 m
nicht unterschreiten.

Als vorgebogene Schienen gelten Schienen, die aufgrund von Bégen bzw. Ubergangsbogen den Ferti-
gungsprozess des Biegens ganz oder teilweise durchlaufen.

2.9 Ubergang zwischen Rillenschiene und Vignolschiene

Ubergangsschienen sind, wenn nichts anders im Leistungsverzeichnis beschrieben durch ein geeigne-
tes und zugelassenes SchweiRverfahren werkseitig herzustellen (sog. UbergangsschweiRstoR von Rillen-
schiene auf Vignolschiene). Fir den Ubergang von rillenlosen Schienen 49 E 1 auf Rillenschienen 59 R 2 /
60 R 2 ist eine Ubergangsprofilierung nach OR 4.4 - Z 1 mit entsprechendem Rilleneinlauf herzustellen.
Die Verkropfung ist mittels Stauchung herzustellen. Die Anordnung eines zusatzlichen Schweif3-
stofRes ist im Normalfall nicht vorgesehen. Die Mindestlange der Anschlussschienen betragt 7,5 m je
Richtung Vignol- und Rillenschiene. Abweichungen sind bei Angebotsabgabe dem AG mitzuteilen. Die
Aufbiegung des Rillenkopfes zur Gleisachse darf keine weitere Absenkung erfahren. Der Keil im Rillen-
grund ist allseitig zu verschweil3en, der Rillenboden ist auszuschleifen.

Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Ubergangsprofilierungen/Umprofilierung (Profiliibergang
49E1 auf 60 R2 nach OR 4.4-Z1) inkl. Anschlussschienen in die LV-Positionen der Ubergangsschienen
einzukalkulieren. Der o0.g. werkseitige UbergangsschweiRstol ist ebenfalls einzukalkulieren.
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Ubergangsprofilierung: Falls im LV nur eine Ubergangsprofilierung/Umprofilierung von Rillenschienen
(Ublicherweise 60 R2) auf rillenlosen Schienen (49 E1) gefordert wird, ist eine reine Umprofilierung nach
der Anschlussschiene herzustellen und zu liefern. Die Vorgaben der OR 4.4. - Z1 sind einzuhalten.

2.10 IsolierstoRRe

Geklebte Isolierstofde der Bauart S mit 45° - Schragschnitt durch die ganze Schiene gem. Oberbau-
Zusatzrichtlinie OR 6.2. Die Lage der IsolierstofSe kann den Planunterlagen entnommen werden. Die
elektrischen Eigenschaften mussen den Vorschriften der Deutschen Bahn AG entsprechen.

Isolierstof3e sind mit einer Mindestschienenlange von 6,00 m vorzusehen.

2.11 Spurrillenschienen

Neu gewalzte Spurrillenschiene 49 E 1 passend zu SKL- bzw. K-Oberbau, mit einer Rillenweite von
42 mm (14 mm unter GFT), Normallange 15 m, an den Enden angeflacht, inkl. Befestigungsmaterial
Spurrillenschraube 1122 x 90 mit Mutter und doppeltem Federring Fe6. Die Lochung der Befestigung ist
alle 1.000 mm herzustellen (16 Loch auf 15 m). Die Aufweitung des Rilleneinlaufs betragt 70 mm auf ei-
ner Einlauflange von mind. 500 mm.

Spurrillenschienen mir R< 300 m sind vorzubiegen. Bei Ubergangshbogen erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung im LV.

Bearbeiten der Spurrillenschiene 49 E 1 zur Erreichung der Rillenweite von 42 mm wird nicht gesondert
vergutet.

2.12 Schienenauszugsvorrichtungen

Der Schienenauszug 49 E 1 weist das Konstruktionsprinzip bewegliche Backenschiene und Zunge zum
Abbau der Langskrafte in der Konstruktion infolge von Temperaturschwankungen auf. Die Baulange ist
5000 mm im zusammengedriickten Zustand, der Arbeitsbereich +/- 250 mm. Die Befestigung erfolgt auf
9 Betonschwellen.

Konstruktionsmerkmale: geringe Spurerweiterung unter Auszugsbedingungen durch gebogenen Zun-
genanschlag, Backenschiene mit Anschlagstuhlabstiitzung und zusatzlicher Stitzleiste, Zunge auf be-
weglicher Plattenlagerung mit Klemmplattenbefestigung, Konstruktion hochfest verschraubt, mit Nei-
gungsplatten 1:40 und Kunststoffzwischenlagen auf Betonschwellen mit dem kompletten Befesti-
gungsmaterial, Lieferung mit Ruckstromlangsverbinder mit Querschnitten mit min. 120 gmm (Cu 407
HNF), Bohrung an der Schiene System Cembre, Kennzeichnung der Nullstellung durch Kérnerschlag.

Bei Briickenausziigen kénnen modifizierte Auszugsvorrichtungen nach den o.g. Konstruktionsmerkmalen
zur Ausfihrung kommen. Die HauptmaRe und die erforderliche Auszugslange sind den Planunterlagen
zu entnehmen. Die Zunge muss zu Montagezwecken abgeruckt werden kdnnen.

2.13 Schwellen und Befestigungen fiir Weichen- und Kreuzungsan-
lagen

In der Regelausfliihrung werden Weichen- und Kreuzungsanlagen mit Betonschwellen ausgeftihrt. Ab-
weichungen werden im LV aufgefuhrt.
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Betonschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsanlagen

Fur Betonschwellen gelten die techn. Lieferbedingungen der VDV-Oberbau-Richtlinien OR 6.3.3.

Zum Einsatz kommen Weichenschwellen mit Durchsteckverschraubungen M27, fir die Betongute und
die Fertigung gilt die DBS 918 143 der DB AG. Die Elastizitat der Kunststoffzwischenlager wird im LV ge-
regelt.

Weichenschwelle 160-1000

Spannbetonweichenschwellen 160-1000 fir Schotteroberbau nach Anlage 4.4,

Lange 1,8 bis 4,6 m, langere Schwellen sind mit Verbindungsplatten herzustellen,

Breite 0,294 m, Hohe 0,160 m, Gewicht ca. 111 kg/m, einschl. Durchsteckverschraubungen M27, Koor-
dinaten der Durchsteckverschraubungen mit einem Mindestabstand von 224 mm vom Schwellenkopf
und Langen der Schwellen nach Spezifikation des Weichenwerkes, mit komplett im Weichenwerk vor-
montierter Schienenbefestigung und elastischen Kunststoffzwischenlagen (Mindesteinfederung siehe
Angaben im LV), mit folgendem Befestigungsmaterial je Schwelle:

2 Rippenplatten SRP 1 b,

4 Spannklemmen Skl 12,

2 Hakenschrauben Hs 32 — 55 mit Unterlegscheiben Uls 6,
4 Sechskantschrauben M27 mit Tellerfeder,

4 Durchsteckverschraubungen,

2 Zwischenlager Zw 664,

(andere, gesonderte Elastizitaten sind ggfs. im LV genannt),

Gittertrager Weichenschwelle GWS 05 -M24

fur Monolithische Feste Fahrbahnen, Breite 0,293 m, Hohe 0,183/0,135 m, Gewicht ca. 105 kg/m, Spin-
delbuchsen, mit komplett vormontierter RO SKL12 Schienenbefestigung, elastischen Kunststoffzwischen-
lagen, Justierschrauben und Aufstandsblechen.

Die Elastizitat der Kunststoffzwischenlager wird im LV geregelt.

Holzschwellen und Befestigungsmaterial fiir Weichen- und Kreuzungsanlagen

Schwellen nach UIC 863 V und OR 13.2 in der Holzart Eiche, Form I, Gruppe 3, mit GX- oder TN — Im-
pragnierdl impragniert, Schwellenteilung nach Normweichenvorgaben 600, jedoch nicht kleiner als 550
und gréRer als 750, und, mit allen erforderlichen normalen und anormalen Rippenplatten einschlieflich
Montage auf den Schwellen, mit folgendem Befestigungsmaterial je Normalstiitzpunkt:

2 Spannklemmen Skl 12 bzw. KpO 6,

2 Hakenschrauben Hs 32 — 55 bzw. Hammerkopfschraube mit Unterlegscheiben Uls 6,
4 Schwellenschrauben Ss 8 — 160 mit Federringe Fe 6,

1 Zwischenlage Zw 01/ 01 (664 a) 165/180 x 123 x 6.
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2.14 Schwellen und Befestigungsmaterial fiir Gleisanlagen

Spannbetonschwelle fiir Vignolschienen 49 E 1

Spannbetonschwelle mit W-Befestigung, Lange 1,80 m, Breite 0,22 m, Hdéhe Schienenauflager
150 / 157 mm, Gewicht ca. 130 kg, Betonglte C 50 / 60, mit einer Grundspur von 1.000 mm, fur
Vignolschienen 49 E 1 mit 125 mm FufSbreite, Neigung im Schienenlager 1:40, mittlerer Schwellenab-
stand 650 mm, mit folgender vormontierter W-Befestigung:

4 Kunststoffdubel Sdu 25,

4 Schwellenschrauben Ss 35 mit Unterlegscheiben Uls 7,

4 Spannklemmen Skl 14,

4 Winkelfihrungsplatten Wfp 14K,

2 Kunststoffzwischenlagen Zw 686a

(andere, gesonderte Elastizitaten sind ggfs. im LV genannt).

Beim Einsatz von Entgleisungsschutz sind zugehorige Bohrungen fir das Anbringen der Radlenkerbdcke
vorzusehen. (Anhang 4.3)

Zweiblockschwellen System Rheda City

TB/ZB 1.000 W 49 E 1 fiir Schiene 49 E 1, Lange ca. 1,62 m, Gewicht ca. 95 kg komplett mit vormontier-
ter W 14 Schienenbefestigung und elastischer Zw, Justiereinrichtung (jede 3. Schwelle), Aufstandsbleche
und Justierschrauben, Druckverteilungsplattchen (DVP) zum Auflegen zwischen Skl und EISU. Wenn im
LV nicht anders beschrieben inkl. Schienenkammerelemente (KEG) fir Rheda City Grin mit Kreuzstof3,
elektrisch isolierende SchienenfuBummantelung (EISU) fir Rheda City Griin (Mindesteinfederung siehe
Angaben im LV).

2.15 Werkstoffqualitaten

Alle Teile sind aus neuem Material herzustellen. Zungenschienen werden nicht schweifStechnisch behan-
delt. Die Schienenstahle werden durch die folgenden chemischen und mechanischen Eigenschaften defi-
niert, die in den Kurzbezeichnungen zusammengefasst sind:

Werkstoffeigenschaften:

Stahlgiite R260

Chem. Zusammensetzung: C: 0,62-0,80 %, Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2%; P,,., : 0,025 %;
Smax - 0,025 %; Cr . 0,15 %; V. 0,03 %

Mechanische Werte: R,: min 880 MPa; A;: min 10 %; Harte: 260-300 HB
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Stahlgiite R 350HT

Chem. Zusammensetzung: C: 0,72-0,80 %, Si: 0,15- 0,58 %; Mn: 0,7- 1,2%; P,,., : 0,020 %;
Siax - 0,025 %; Cr.,: 0,15 %; V.,: 0,03 %

max max max

Warmebehandlung: Nach Walzen ist der Fahrkopf zu perlitisieren

Mechanische Werte: R,: min 1175 MPa; Ag: min 9 %; Harte: > 350 HB

Regelschienen

e Regelschienen 49 E 1 in R260.

Gleiskonstruktionen/ Sonderschienen

e Backenschiene: R260 (alternativ R350 HT)

e Flugelschiene: R260 (alternativ R350 HT)

e Zungenanschluss- und AnschweiSschienen im Herzstuck: R260 (alternativ R350 HT)
e Zwischenschienen: R260 (alternativ R350 HT)

e Schienen fir Auszugsvorrichtungen: R260 (alternativ R350 HT)
e Herzstlickspitze in R260 (alternativ R350 HT)

e Zungenschiene 49 E1A1 in R260 (alternativ R350 HT)

e Radlenker 33C1 (UIC 33) in R320cr

o Spurrillenschienen E 355

e Schutzschiene 33C1 in R260

e Plattenmaterial mind. E 295.
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3. Weitere Ausfiihrungsrichtlinien

Montage-, Transport-, Lade- und Lagerhilfen werden nicht gesondert vergutet und sind in die
Einheitspreise mit einzurechnen.

Die StoRlucken betragen 4 mm.

Die Stoe mussen bei der Abnahme spannungsfrei liegen.

Eine Schienenendlochung der Schienen, Weichen, Kreuzungen ist fir provisorische Baustellenver-
laschung 211/ 62,5 / 30 vorzusehen.

Die Lieferung erfolgt ohne Laschen und Zubehor.

Keine StofRanordnung im Wechsel der Trassierungselemente Bogen / Gerade. Die St6fRe sind
1000 mm in der Geraden vorzusehen, keine StofSanordnung im Radlenkerbereich (mind. 30 cm
vom Radlenker entfernt).

Angearbeitete und sich berlihrende Flachen sind nach der Abnahme mit Rostschutzfarbe zu
streichen.

Wenn nicht anders im LV beschrieben und aus technischen Griinden nicht anders mog-
lich, sind Gleiskonstruktionen in einem Stiick montiert und in Werk verschweif3t zu lie-
fern.

Anlagenteile, insbesondere Zungenvorrichtungen, sind nach Méglichkeit komplett montiert zu
verladen. Im Einzelfall ist mit dem AG eine Abstimmung durchzufiihren. Grundsatzlich ist eine
Reduzierung der BaustellenstoRe anzustreben.

Weichenteile, Schienen, Schwellen usw. sind vor Versand in Ubereinstimmung mit den Verle-
geunterlagen ausreichend zu kennzeichnen, um die Montage vor Ort zu erleichtern.
Kérnerschlage sind 250 mm von Stofmitte vorzusehen.

Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Schienen an den Bauenden/Bauabschnitten mit
Uberlangen von 250mm vorzusehen und einzukalkulieren.

Zwischen dem elektr. Weichenantrieb und Weichenheizungskasten ist eine Anschweif3lasche vor-
zusehen (sieche Anhang 5). Die Lasche kann sowohl am Steg als auch am Schienenfuf$ befestigt
werden. Jedoch sollte der Schienenfuf8 bevorzugt werden.

» Falls im LV nichts anderes beschrieben, sind die Laschen nur im BOStrab-Bereich vorzusehen.
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4. Schweiungen, schweiltechnische Vergiitungen fiir
Flachrillenherzstiicke

Die Schienenschweiungen missen nach der VDV-Schrift 609 in der jeweils aktuellen Fassung ausge-
fuhrt werden. Diese Vorschrift gilt auch fir die Zulassung der Lieferwerke.

Wenn im LV gefordert, ist die Ausfihrung von schweifStechnischen Vergitungen (Vollschweifung) an
Fahr- und Leitkanten nach VDV - Richtlinien OR 14.3.3 —Z 1, Bl. 01 — 13, Ausgabe Dez. 1995 und der
VDV OR 10.1.10.4 auszurichten sowie Rillenbodenvergitung gemafd OR 10.1.10.4 schweifStechnisch zu
verguten. Als SchweilSzusatzwerkstoff ist 1.4370 vorzusehen. Im Angebot sind der Einsatz und die Art
des SchweilSzusatzwerkstoffes anzugeben. Die Vergltungen sind bei Baustéfen vor und hinter dem
Stoss auf einer Lange von je 150 mm zu unterbrechen.
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5. Spurfuhrung gemaf3 Quermafitabelle Stand Juni 2015

Aufgrund der besonderen Rad / Schiene — Verhaltnisse besteht ein spezielles Spurfihrungssystem fir das
Gebiet der VBL GmbH / MVV Verkehr GmbH / RHB GmbH bzw. flr das Gebiet der HSB AG. Die relevan-
ten GleisquermafRe mit den Fertigungstoleranzen enthalten die beiliegenden Tabellen (Anhang 1 (1.1
und 1.2) und Anhang 2 (2.1 und 2.2)). Die Ausfiihrungsart der Herzstiicke definiert sich liber die
im Anhang 3 dargestellte Grafik und ist analog dem dargestellten Anwendungsbeispiel abzu-
leiten.

In Fallen einer dichten Reihung von wechselseitig im linken und rechten Strang folgenden Herzstlicken,
kann es zur Sicherung des Fahrkomforts, Senkung von Stofkraften und Minderung des Verschleil3es
sinnvoller sein, einen kontinuierlichen Fahr- und Leitkantenverlauf vorzuziehen und auf Werte fiir Ambi-
valente Fiihrung zurlickzugreifen, allerdings unter Beachtung der Probleme fiuhrungsloser Strecken. Glei-
ches ist ebenfalls anzuwenden, um den Einsatz von Flachrillenherzstlicke zu vermeiden. Die Messebene
betragt 14 mm unter GFT.
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Anhang 1.1

Quermalie fur Gleise aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MafRe fii die Gleisanlagen im Schienennetz der
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***

Stand: Juni 2015

Tabelle A: Streckengleis 60R2 / 59R2 oder 49E1 (549)

Glltigkeitsbereich:

befahren werden***

Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsatzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die
Rader sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C,
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radrlickenabstand 947 bis 951mm

*** Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Mo hlstr. bewegt werden. Fzg kann auf
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrankungen

Spurweiten-MeBebene [mm]: -14

Fertigungstoleranzen [mm]:

Spurweite S [mm]:

+2/-1

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

R

3. Ambivalente Fiihrung

[

1. Leitflankenfiihrung

2. Fahrflankenfithrung

3. Ambivalente Fiihrung

. . (1 o . . . 2] - .
Gleisbogen] spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite ® Schienenprofil Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] Uber W i ["Radlenker | Herzstiick S [mm] liber W ¢ S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] Wg [mm] | W, [mm] Ly [mm]
Do
S >18 1.000 59R2/ 49E1
< =22 1.000 59R2/ 49E1
g =230 1.000 60R2/ 49ET
E >50 1.000 60R2/ 49E1
=100 1.000 60R2/ 49E1
> 150 1.000 60R2/ 49E1

Tabellenregister:

Tabelle A [Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R <30m) oder 49E1
Tabelle B [Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille T; = 16 mm
Tabelle C  |Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm (iber GFT
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Anhang 1.2 QuermaRe fur Gleiskonstruktionen aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius

- giiltig auBerhalb Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-MafRe fii die Gleisanlagen im Schienennetz der

. Stand: Juni 2015
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** AUSSER HEIDELBERG ***
Tabelle C: Weichen und Kreuzungen, 49E1 ,Radlenker 16 mm uber GFT
Glltigkeitsbereich: Spurweiten-MeBebene [mm]: -14
Fahrzeuge in die nur Fahrwerke mit 2 Radsatzen im Abstand von 1.700-1.900mm eingebaut sind. Die Ferti tol mm:
Rader sind mit einer Welle verbunden. Raddurchmesser: 690-510 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, ertigungstoleranzen imm:
Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz-Breite =15 mm, Radrlickenabstand 947 bis 951mm Spurweite S [mm]: +1/7-1
***Fiir Fahrzeuge mit EEF gilt: Fzg kann im Bth Moéhistr. bewegt werden. Fzg kann auf Rillenweite Radlenker W, [mm]:
Uberfiihrungsstrecken fahren. Herzstiicke im geraden Strang kénnen ohne Einschrankungen +1/-0
befahren werden*** Rillenweite Herzstlick Wy, [mm]: +1/-0

1. Leitflankenfiihrung

Merkmal: HS an der
AuRenbogenschiene

Geeignet fiir: EH von Einfachen
Weichen, AuBenbogenweichen,
Innenbogenweichen (nur Zweiggleis)
und EH von Kreuzungen

2. Fahrflankenfithrung

Merkmal: HS an der
Innenbogenschiene
Geeignet fiir EH von

I ichen (nur

3. Ambivalente Fiihrung

Merkmal: Keine ausgepragte
Fiihrung:

Geeignet: Doppelte Herzstiicke in
Kreuzungen, EH im geraden Gleis, EH
wenn der Abstand zweier
gegenlberliegender HS in
Léangsrichtung kleiner 1900 mm ist

RAl.

Wit

fresbapmmerhlin

K wE
Lr

Aobegrmnidions

R s
Wi K

Wi,

| VU]V Y

e L 5
[r—— PR
1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfithrung 3. Ambivalente Fiihrung
L () . . L (2) . .
Gleisbogen] spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite | Rillenweite
Radius S [mm] Uber Wy, ["Radlenker | Herzstick S [mm] Uber W p ["Radlenker | Herzstick S [mm] W [mm]
R [m] Ly [mm] W, [mm] W, [mm] Ly [mm] Wy [mm] W, [mm]
DD
>18 1.005 973 32 33 1.000 965 31 35 1.000 32

<:( =22 1.005 973 32 32 1.000 966 30 34 1.000 31

g =30 1.005 974 31 31 1.000 967 29 33 1.000 30

w =50 1.004 975 29 30 1.000 968 28 32 1.000 29

z > 100 1.003 974 29 29 1.000 969 28 31 1.000 29

> 150 1.003 974 29 29 1.000 969 29 31 1.000 29

Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinien Tabellenregister:
* Is.t der Abstand zwei geg'enub'er Ilegende"n Herzstlicke (EH) in Gleluslangsrlchtung Tabelle A |Streckengleis 60R2, 59R2 (fir R<30m) oder 49E1
kleiner als 1.900 mm, so sind diese Herzstlicke als Doppelte Herzstiicke zu
behandeln Tabelle B [Weichen und Kreuzungen Tiefrille 60R2 und Flachrille T; = 16 mm
(1) Leitweite Uber die Herzstlickrille messen
(2) Leitweite (iber die Radlenkerrille messen Tabelle C  [Weichen und Kreuzungen, 49E1, Radlenker 16 mm lber GFT
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Anhang 2.1 QuermafRe fur Gleise aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- gultig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-Mal3e fii die Gleisanlagen im Schienennetz der

Stand:
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG *** tan

Juni 2015

Tabelle A: Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R<50m) oder 49E1

Glltigkeitsbereich: Spurweiten-MeRebene [mm]:

Fahrzeuge des Typs: RNV6 (2), RNV8 (2), GTN6, GTN8, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 Fertigungstoleranzen [mm]:

mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz
Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +/-1

Spurweite S [mm]:

1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung

v F

Tenembvgemschicns Iupentagemchione

1. Leitflankenfiihrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
- . 1 = - - . 2] -
Gleisbogen{ spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite @ Schienenprofil Spurweite Rillenweite
Radius Simm] | 9berWy [TRadlenker | Herzstuck | smm] | UGberWs S [mm] W [mml
R[m] Ly [mm] W, [mm] W, [mm] Ly [mm]
Soll-Werte: === Neubau oder Instandsetzung
5 =18 1.000 59R2/49E1
< =22 1.000 59R2/49E1
g =30 1.000 59R2/49E1
E =50 1.000 60R2/49E1
=100 1.000 60R2/49E1
=150 1.000 60R2/49E1

Tabellenregister:

Tabelle A [Streckengleis, Schienenprofil 60R2 und 49E1

Tabelle B
abelleB | 16 m

Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2), Vignol (49E1), Flachrille
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Anhang 2.2 QuermalRe fir Gleiskonstruktionen aus Vignolschienen mit 13 mm Kopfradius
- gultig im Netz der HSB -

Soll- und Betriebs-Mal3e fi die Gleisanlagen im Schienennetz der
Rhei-Neckar-Verkehr GmbH, *** NUR HEIDELBERG ***

Stand: Juni 2015

Glltigkeitsbereich:

mm), Raddurchmesser: 690-520 mm, Radprofil neu P-3-

101276-C, Radprofil verschlissen mit Mindest-Spurkranz

Breite = 15 mm, Radriickenabstand 948 mm +1/-1 bis 950 mm +/-1
Radlenker fiir Vignolanlagen auf 0 mm iiber GFT, bearbeitet mit 1:6 Flankenneigung

1. Leitflankenfiihrung
Merkmal: HS an der
AuRenbogenschiene

Geeignet fiir: EH von Einfachen
Weichen, AuRenbogenweichen,
Innenbogenweichen (nur Zweiggleis)
und EH von Kreuzungen

2. Fahrflankenfiihrung

Merkmal: HS an der
Innenbogenschiene
Geeignet fiir EH von

Ir ichen (nur

Tabelle B: Weichen und Kreuzungen Tiefrille (60R2 oder 59R2 bei Radius < 50 m, Vignol (49E1),
Flachrille neu TF =16 mm, verschlissen TF = 20 mm

Spurweiten-MeBebene [mm]:
Fahrzeuge des Typs: RNV6 (2), RNV8 (2), GTN6, GTN8, MGT6Z (EEF), Achsabstand: 1.700-1.900 mm (EEF=6.250 Fertigungstoleranzen [mm]:

Spurweite S [mm]:

Rillenweite Radlenker Wy [mm]:

+1/-0

Rillenweite Herzstlick W, [mm]:

+0/-0

3. Ambivalente Fiihrung

Merkmal: Keine ausgepragte
Fiihrung:

Geeignet: Doppelte Herzstiicke in
Kreuzungen, EH im geraden Gleis, EH
wenn der Abstand zweier

liegender HS in
Léangsrichtung kleiner 1900 mm ist

s

- X . Wil s = v : L
1. Leitflankenfithrung 2. Fahrflankenfiihrung 3. Ambivalente Fithrung
. . (U] . . . . @ - .
Gleisbogen{ spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Leitweite Rillenweite Spurweite Rillenweite
Radius S [mm] Uber W 1, ["Radlenker | Herzstick S [mm] Uber W p [“Radlenker | Herzstick S [mm] W [mm]
R[m] Ly [mm] We [mm] | W, [mm] Ly [mm] W [mm] W, [mm]
Soll-Werte: === Neubau oder Instandsetzung

=) =18 1.002 976 26 42 997 950 27 47 1.002 35

< =22 1.001 976 25 36 996 955 26 41 1.001 31

g >30 1.001 977 24 31 996 960 25 36 1.000 29

w =50 1.001 978 23 31 996 960 24 36 999 28

2 > 100 1.001 977 24 31 997 962 24 35 999 27

> 150 1.001 976 25 31 997 963 25 34 999 27

Hinweise:
* Ausbildung der Leit- und Fahrflanken nach VDV-Oberbaurichtlinien Tabellenregister:
* ist der Abstand zwei gegeniiber liegenden Herzstiicke (EH) in Gleisléngsrichtun . .
kleiner als 1.900 mm, s% ?ind diese I-?erzst(]cke als Doppelte Herzst[]ckegzu 9 |Tabelie A Streckengleis 60R2, 59R2 (fiir R<50m) oder 491
behandeln Tabelle B |Weichen und Kreuzungen Tiefrille(60R2), Vignol(49E1), Flachrille T _ 16mm
(1) Leitweite Uber die Herzstiickrille messen
(2) Leitweite Uber die Radlenkerrille messen
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Anhang 3 Einsatz von Tiefrillenanlagen

maximalzulidssiger Herzstiickwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen in Abhangigkeit von
Herzstiickrillenweiten im Stamm- und Zweiggleis

36 1
4 ! | | I
3 Herzstiicknllenweite im Stammagleis [mm] —
30 [ o !
28 +— | a c mﬂ(@ —VHS26
o Xﬁ_ —WHS27
924 = | 1\\\ WHS28
. \_\ - ! I . WHS29
20 N \“' \ —HS 30

\ﬁ.\ \\ — Y HS 3

Herzstiickgrenzwinkel [gon]
=

s
\‘
N
\\
N N
N \\ \\ N\
| e . N N__ N
=Tiefrille = K

1>/
W

//

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Herzstlckrillenweite Zweiggleis WHZ

Grenzwinkel fiir den Einsatz von Tiefrillen unter der Beriicksichtigung der VerschleiBtoleranz von 5mm

Anwendungsbeispiel:

Streckennetz der MVV — Verkehr GmbH (Mannheim), Rillenkonstruktion
Aus der Trassierung: Einfach Weiche, Zweiggleisradius R = 50 m, Herzstlickwinkel = 16 gon

Gemdfs QuermafStabelle Anhang 1.2 betragen die Herzsttick-Rillenweiten fiir das Stammgleis WHS =
29mm und fiir das Zweiggleis WHZ = 31mm

Aus Anhang 3 ergibt sich ein Herzstlickgrenzwinkel von 13gon = keine Tieffrille, bei Anwendung der
Leitflankenfiihrung méglich!!!

Unter Anwendung der ambivalenten Fihrung (Prinzip Doppeltes HZ) ergeben sich folgende Rillenwei-
ten: WHS = 27mm und WHZ = 27mm 2 Hersttickgrenzwinkel ca. 30gon

Ergebnis: Tiefrillenherzstiick moglich!!!
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Anhang 4.1 Zungenbearbeitung 49E1- eingelassene Zunge
Fahrkantenflanke 1:6

50

I.......—..|
L = Einlassung
i
| = r Pl T
= m—
i a
. % L ==
| |I un
! : I i Ml
o
|| =
w |
.~||
185
Absenhung

Marm

Funde: allgeneindoleran: nech 50 ¥ T66-c | Mabatake Signun:
AufFrag
Werkauftrag:
Weichan-Hr.:
Dafum Kana Welchen 49E1
Urhiebserschutz nach [N 150 16416 Baarh |25.06.2018] Springer . i
v [5506 2006 Fald Geometrische Ausbildung der

Zungenspitze
eingelassene funge - M= 16

Stand 06/2018; Ohne MaRstab
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Anhang 4.2 Wanderschutz

Wanderschutz fur Weichen mit
Federschienenzungen i

Wanderschutz fur Weichen mit Federzungen
und fir Weichen mit Federschienenzungen bei grofiem Spreizmal3
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Anhang 4.3 Befestigung — Betonschwelle mit Durchsteckverbindung
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Anhang 4.4 Weichenschwelle 160 — Betonschwelle mit Durchsteckverbindung

Infrastruktur
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Anhang 5 Anschweiflasche fur Weichensperrkreis

Malskizze
o
&
A .
{2Dmen _ Bohrung: konisch
E Einstellwinkel ouf2:6*°
\ \ Grokter Durchmesser: max. 20 mm
y | J Kleiner Durchmesser: ca. 16,8 mm
E
]
_ 20mm il
T
-y m‘m =
Einbauskizze
min. Scm
max 10 om
min. 1cm 4
2
WHZ
" E.&c Erdkasten
KurzschlieBer 1x120mm* " e g ;
Weichenantrieb
WHZ
Fi
Grofer Durchmesser Kleiner Durchmesser
Anschweilasche
Auf Schienenfull geschweillt
Anschweillasche Weichenspemhkreis
| Rhen-Nedar-Verkehr GmbH | Erstett: Rublack] Datum 23.04 2001
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Allgemeine Einkaufsbedingungen fiir Liefer- und Werkleistungen
fiir alle Gesellschaften der rnv-Gruppe

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen fir Liefer- und Werkleistungen (AEB Liefer- und
Werkleistungen) gelten fur alle Geschaftsbeziehungen mit unseren Geschéftspartnern und Lieferanten
(Auftragnehmer®). Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten nur, wenn der Auftragnehmer Unterneh-
mer (§ 14 BGB), eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sonder-
vermdgen ist.

(2) Die AEB Liefer- und Werkleistungen gelten insbesondere fiir Vertrage tber den Einkauf und/oder
die Lieferung beweglicher Sachen (,Ware“) an die rnv-Gruppe, ohne Rucksicht darauf, ob der Auftrag-
nehmer die Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft (§§ 433, 650 BGB). Sofern nichts anderes
vereinbart, gelten die AEB Liefer- und Werkleistungen in der zum Zeitpunkt unserer Bestellung gultigen
bzw. jedenfalls in der zuletzt in Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch fir gleich-
artige kunftige Vertrage, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen mussten.

(3) Diese AEB Liefer- und Werkleistungen gelten ausschlieRlich. Abweichende, entgegenstehende oder
erganzende Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdriicklich schriftlich zugestimmt haben. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Auftragnehmer im Rahmen der
Auftragsbestatigung auf seine AGB verweist und wir dem nicht ausdriicklich widersprechen.

(4) Individuelle Vereinbarungen (z. B. Rahmenliefervertrage, Qualitatssicherungsvereinbarungen) und
Angaben in unserer Bestellung haben Vorrang vor den AEB Liefer- und Werkleistungen. Handelsklau-
seln sind im Zweifel gemaf den von der Internationalen Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebe-
nen Incoterms® in der bei Vertragsschluss gultigen Fassung auszulegen.

(5) Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen des Auftragnehmers in Bezug auf den Vertrag (z. B.
Fristsetzung, Mahnung, Rucktritt) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser AEB Liefer-
und Werkleistungen schlieBt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Form-
vorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln uber die Legitimation des Erklarenden,
bleiben unberuhrt.

(6) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne
eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AEB Liefer-
und Werkleistungen nicht unmittelbar abgeéandert oder ausdriicklich ausgeschlossen werden.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Unsere Bestellung gilt frihestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestatigung als verbindlich. Auf of-
fensichtliche Irrtimer (z. B. Schreib- und Rechenfehler) und Unvollstandigkeiten der Bestellung ein-
schlieRlich der Bestellunterlagen hat uns der Auftragnehmer zum Zwecke der Korrektur bzw. Vervoll-
stéandigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

(2) Der Auftragnehmer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 1 Woche schriftlich zu
bestatigen oder insbesondere durch Versendung der Ware vorbehaltlos auszufiihren (Annahme).

§ 3 Lieferzeit und Verzug

(1) Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Wenn die Lieferzeit in der Bestel-
lung nicht angegeben und auch nicht anderweitig vereinbart wurde, betragt sie 2 Wochen ab Vertrags-
schluss. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, uns unverziglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn er
vereinbarte Lieferzeiten — aus welchen Grinden auch immer — voraussichtlich nicht einhalten kann.

(2) Erbringt der Auftragnehmer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit oder
kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte — insbesondere auf Ricktritt und Schadenser-
satz — nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Regelungen in Abs. 3 bleiben unberuhrt.

(3) Ist der Auftragnehmer in Verzug, kénnen wir — neben weitergehenden gesetzlichen Anspriichen —
pauschalierten Ersatz unseres Verzugsschadens in H6he von 1 % des Nettopreises pro vollendeter
Kalenderwoche verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des jeweiligen Auftragswerts. Uns
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass ein héherer Schaden entstanden ist. Dem Auftragnehmer bleibt

1
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der Nachweis vorbehalten, dass tiberhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden entstanden
ist.

§ 4 Leistung, Lieferung, Gefahriibergang, Annahmeverzug

(1) Der Auftragnehmer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von ihm
geschuldete Leistung durch Dritte (z. B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. Der Auftragnehmer tragt
das Beschaffungsrisiko fir seine Leistungen, wenn nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist
(z. B. Beschrankung auf Vorrat).

(2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands ,frei Haus” an den in der Bestellung angegebenen Ort.
Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung an unseren
Geschéftssitz in Mannheim, MéhlstraRe 27, zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Er-
fullungsort fur die Lieferung und eine etwaige Nacherfullung (Bringschuld).

(3) Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), Inhalt der
Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer Bestellkennung (Datum und Nummer) beizulegen.
Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollstandig, so haben wir hieraus resultierende Verzégerungen der
Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten. Getrennt vom Lieferschein ist uns eine entsprechende
Versandanzeige mit dem gleichen Inhalt zuzusenden.

(4) Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Sache geht mit Uber-
gabe am Erfullungsort auf uns Gber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese fiur den Gefahruber-
gang maBgebend. Auch im Ubrigen gelten bei einer Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werk-
vertragsrechts entsprechend. Der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn wir uns im Annahme-
verzug befinden.

(5) Fur den Eintritt unseres Annahmeverzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Auftragnehmer
muss uns seine Leistung aber auch dann ausdrucklich anbieten, wenn fur eine Handlung oder Mitwir-
kung unsererseits (z. B. Beistellung von Material) eine bestimmte oder bestimmbare Kalenderzeit ver-
einbart ist. Geraten wir in Annahmeverzug, so kann der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten Ersatz seiner Mehraufwendungen verlangen (§ 304 BGB). Betrifft der Vertrag eine vom Auftragneh-
mer herzustellende, unvertretbare Sache (Einzelanfertigung), so stehen dem Auftragnehmer weiterge-
hende Rechte nur zu, wenn wir uns zur Mitwirkung verpflichtet und das Unterbleiben der Mitwirkung zu
vertreten haben.

§ 5 Hohere Gewalt

Hoéhere Gewalt, Arbeitskdmpfe, unverschuldete Betriebsstérungen, Unruhen, Pandemien, behérdliche
MaRnahmen und sonstige fiir uns unabwendbare, nicht von uns schuldhaft herbeigefiihrte vergleichbare
Ereignisse berechtigen uns — unbeschadet unserer sonstigen Rechte -, die Annahme/Abnahme um die
Dauer der Behinderung zu verschieben, ohne dass dem Auftragnehmer hierdurch Anspriiche entstehen
oder, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer sind und eine erhebliche Verringerung unseres Bedarfes
zur Folge haben, ganz oder teilweise vom Vertrag zurlickzutreten.

§ 6 Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund, Vermégensverfall

(1) Wenn beim Auftragnehmer besondere Umstande eintreten, die die Lieferung oder die Fertigstellung
der geschuldeten Leistung oder die Erflllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegeniiber uns geféhrden,
hat der Auftragnehmer uns hierliber unverziglich zu unterrichten. Besondere Umstande in diesem
Sinne liegen insbesondere vor, wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermégensverhaltnisse
des Auftragnehmers oder der Werthaltigkeit einer von ihm gestellten Sicherheit eintritt oder einzutreten
droht.

(2) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte sind wir berechtigt, das Vertragsverhaltnis ohne Einhal-
tung von Fristen zu beenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der uns die Fortsetzung auch unter
Berlicksichtigung der berechtigten Belange des Auftragnehmers unzumutbar werden lasst. Die Beendi-
gung erfolgt im Falle von Dauerschuldverhaltnissen durch Kiindigung, andernfalls durch Ruicktritt vom
Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn besondere Umstande im Sinne von Abs. 1
vorliegen, unabhangig davon, ob der Auftragnehmer seiner Informationspflicht gentigt hat oder nicht.

§ 7 Weitere Pflichten des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis die jeweils fir ihn
maRgeblichen gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Insbesondere sind alle einschldgigen Rechts-
vorschriften und Regelwerke bezuglich Unfallverhiitung, Arbeitnehmer- und Umweltschutz einzuhalten.
Unbeschadet sonstiger Verpflichtungen muss er die zehn Global-Compact-Prinzipien des United
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Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionspra-
vention erflllen, die unter folgender Website zugénglich sind und die wir auf Anforderung kostenfrei
Ubersenden:

https://www.globalcompact.de/de/ueber-uns/Dokumente-Ueber-uns/DIE-ZEHN-PRINZIPIEN-1.pdf

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seine eigenen Arbeitnehmer entsprechend der jeweils giltigen
Regelung des Mindestlohngesetzes (,MiLoG") zu beschaftigen, ihnen insbesondere das im MiLoG vor-
gesehene Mindestentgelt zu bezahlen. Sollte sich der Auftragnehmer zur Erflllung seiner vertraglichen
Verpflichtungen eines Unterauftragnehmers bedienen, so verpflichtet er sich, diesen ebenfalls zur Ein-
haltung des MiLoG zu verpflichten und hieriiber Nachweis zu fihren.

(3) Weiterhin stellt der Auftragnehmer uns von Ansprichen Dritter frei, die sich aus einem VerstoR3 ge-
gen die Bestimmungen des MiLoG durch den Auftragnehmer oder beauftragte Subunternehmer erge-
ben.

(4) Die Einhaltung des MiLoG ist wesentliche Vertragspflicht. Der Auftragnehmer wird jederzeit auf
Nachfrage uns gegeniber unverziglich den Nachweis fihren (z.B. durch Arbeitszeitnachweise und
Lohnabrechnungen), dass er und seine Unterauftragnehmer die jeweils giltigen Regelungen des MiLoG
einhalten und eingehalten haben.

(5) Fur den Fall, dass der Auftragnehmer den vorstehenden Verpflichtungen nicht oder nicht vollstandig
nachkommt oder im Falle falscher Angaben zur Einhaltung des MiLoG, sind wir berechtigt, das Ver-
tragsverhaltnis zum Auftragnehmer ohne Einhaltung einer Frist gemaR § 6 Abs. 2 zu beenden. Dieses
Recht besteht auch dann, wenn ein vom Auftragnehmer beauftragter Unterauftragnehmer, dessen Mit-
arbeiter zur Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers uns gegenuber eingesetzt
werden, die Regelungen des MiLoG nicht einhalt.

(6) Die Behauptung eines VerstoRes gegen die Regelungen des MiLoG oder der vorstehenden Rege-
lungen ist ausreichend fir das unter Abs. 5 genannte Kuindigungsrecht, wenn der Auftragnehmer nicht
binnen einer Frist von zehn Tagen nach Kenntnis von der Behauptung diese widerlegen kann. Einer
vorherigen Abmahnung bedarf es nicht.

(7) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Einhaltung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
(LkSG). Er garantiert die Einhaltung der entsprechenden Menschenrechte und Umweltbelange inner-
halb der eigenen Geschéftstatigkeit sowie seiner globalen Lieferketten. Er tragt dafur Sorge, Menschen-
rechts- und Umweltverletzungen vorzubeugen sowie unmittelbare Zulieferer zur Einhaltung dieser An-
forderungen zu verpflichten. Der Auftraggeber behalt sich vor, die Einhaltung der Menschenrechte und
Umweltbelange beim unmittelbaren Auftragnehmer, je nach bestehendem Risiko auch mehrfach, zu
kontrollieren. Der Auftraggeber erhalt hiernach auch ein Weisungsrecht gegentber dem unmittelbaren
Auftragnehmer, zuséatzliche oder weitere Praventions- und/oder AbhilfemaRRnahmen einzufiihren bzw.
umzusetzen, um die Einhaltung von Menschenrechten sowie Umweltbelangen zu kontrollieren

§ 8 Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschlieRlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

(2) Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schlie3t der Preis alle Leistungen und Ne-
benleistungen des Auftragnehmers (z. B. Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (z. B. ordnungsge-
mafe Verpackung, Transportkosten einschlieflich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung,
Zoll) ein.

(3) Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollstandiger vertragsgemaRer Liefe-
rung und Leistung (einschlieBlich einer ggf. vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsge-
maRen Rechnung zur Zahlung fallig. Wenn wir Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen leisten, gewahrt
uns der Auftragnehmer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der Rechnung. Bei Bankiberweisung ist die
Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn unser Uberweisungsauftrag vor Ablauf der Zahlungsfrist bei unserer
Bank eingeht; fur Verzégerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken sind wir nicht ver-
antwortlich.

(4) Wir schulden keine Falligkeitszinsen. Bei Zahlungsverzug schulden wir Verzugszinsen in Héhe von
funf Prozentpunkten uber dem Basiszinssatz gemaR § 247 BGB.
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§ 9 Aufrechnung, Zuriickbehaltung, Konzernverrechnung

(1) Der Auftragnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen auf-
rechnen oder wegen rechtskraftig festgestellter oder nicht bestrittener Gegenforderungen aus demsel-
ben Vertragsverhaltnis ein Zurtickbehaltungsrecht geltend machen.

(2) Wir sind berechtigt, mit allen eigenen Forderungen sowie mit Forderungen von anderen Gesellschaf-
ten der rnv-Gruppe gegen Forderungen des Auftragnehmers aufzurechnen, die diesem gegen uns oder
eine andere Gesellschaft der rnv-Gruppe zustehen. Eine Auflistung der Gesellschaften der rnv-Gruppe
erhalt der Auftragnehmer jederzeit auf Anfrage.

(3) Zurtickbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfillten Vertrages stehen uns in gesetzlichem
Umfang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fallige Zahlungen zuriickzuhalten, solange uns noch An-
spriche aus unvollstédndigen oder mangelhaften Leistungen gegen den Auftragnehmer zustehen.

(4) Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, seine Forderungen aus dem Vertragsverhéltnis an Dritte
abzutreten. Dies gilt nicht, soweit es sich um Geldforderungen handelt.

§ 10 Geheimhaltung und Eigentumsvorbehalt

(1) Der Auftragnehmer darf im werblichen Auftritt auf geschéaftliche Verbindungen mit uns erst nach
unserer schriftlichen Zustimmung hinweisen. Die Zustimmung darf nicht aus unbilligen Grinden verwei-
gert werden.

(2) An Abbildungen, Planen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausfiihrungsanweisungen, Produktbeschrei-
bungen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Un-
terlagen sind ausschlieBlich fiir die vertragliche Leistung zu verwenden und nach Erledigung des Ver-
trags an uns zuriickzugeben. Gegenuber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch
nach Beendigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in
den Uberlassenen Unterlagen enthaltene Wissen allgemein bekannt geworden ist. Besondere Geheim-
haltungsvereinbarungen und gesetzliche Regelungen zum Geheimnisschutz bleiben hiervon unberihrt.

(3) Vorstehende Bestimmung gilt entsprechend fir Stoffe und Materialien (z. B. Software, Fertig- und
Halbfertigprodukte) sowie fur Werkzeuge, Vorlagen, Muster und sonstige Gegensténde, die wir dem
Auftragnehmer zur Herstellung beistellen. Derartige Gegensténde sind — solange sie nicht verarbeitet
werden — auf Kosten des Auftragnehmers gesondert zu verwahren und in angemessenem Umfang ge-
gen Zerstérung und Verlust zu versichern.

(4) Eine Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (Weiterverarbeitung) von beigestellten Gegen-
stédnden durch den Auftragnehmer wird fur uns vorgenommen. Das Gleiche gilt bei Weiterverarbeitung
der gelieferten Ware durch uns, so dass wir als Hersteller gelten und spatestens mit der Weiterverar-
beitung nach Maflgabe der gesetzlichen Vorschriften Eigentum am Produkt erwerben.

(5) Die Ubereignung der Ware auf uns hat unbedingt und ohne Riicksicht auf die Zahlung des Preises
zu erfolgen. Nehmen wir jedoch im Einzelfall ein durch die Kaufpreiszahlung bedingtes Angebot des
Auftragnehmers auf Ubereignung an, erlischt der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers spétestens
mit Kaufpreiszahlung fur die gelieferte Ware. Wir bleiben im ordnungsgeméaRen Geschéaftsgang auch
vor Kaufpreiszahlung zur WeiterverduRerung der Ware unter Vorausabtretung der hieraus entstehen-
den Forderung ermachtigt (hilfsweise Geltung des einfachen und auf den Weiterverkauf verlangerten
Eigentumsvorbehalts). Ausgeschlossen sind damit jedenfalls alle sonstigen Formen des Eigentumsvor-
behalts, insbesondere der erweiterte, der weitergeleitete und der auf die Weiterverarbeitung verlangerte
Eigentumsvorbehalt.

§ 11 Gewidhrleistungsanspriiche

(1) Far unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmangeln der Ware (einschlieRlich Falsch- und Minderliefe-
rung sowie unsachgemafRer Montage/Installation oder mangelhafter Anleitungen) und bei sonstigen
Pflichtverletzungen durch den Auftragnehmer gelten die gesetzlichen Vorschriften und, ausschlieBlich
zu unseren Gunsten, die nachfolgenden Erganzungen und Klarstellungen.

(2) Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Auftragnehmer insbesondere dafur, dass die Ware
bei Gefahribergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung tber die Beschaffen-
heit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die — insbesondere durch Bezeichnung oder
Bezugnahme in unserer Bestellung — Gegenstand des jeweiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise
wie diese AEB Liefer- und Werkleistungen in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen
Unterschied, ob die Produktbeschreibung von uns, vom Auftragnehmer oder vom Hersteller stammt.
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(3) Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet der Verkaufer die Be-
reitstellung und Aktualisierung der digitalen Inhalte jedenfalls insoweit, als sich dies aus einer Beschaf-
fenheitsvereinbarung gemafR Abs. 2 oder sonstigen Produktbeschreibungen des Herstellers oder in sei-
nem Auftrag, insbesondere im Internet, in der Werbung oder auf dem Warenetikett, ergibt. Ergénzend
gilt § 475b BGB.

(4) Zu einer Untersuchung der Ware oder besonderen Erkundigungen Gber etwaige Mangel sind wir bei
Vertragsschluss nicht verpflichtet. Teilweise abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen uns Man-
gelanspriiche daher uneingeschrankt auch dann zu, wenn uns der Mangel bei Vertragsschluss infolge
grober Fahrlassigkeit unbekannt geblieben ist. .

(5) Fur die kaufmannische Untersuchungs- und Rugepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften
(8§ 377, 381 HGB) mit folgender MaRgabe: Unsere Untersuchungspflicht beschrankt sich auf Mangel,
die bei unserer Wareneingangskontrolle unter duRerlicher Begutachtung einschlieRlich der Lieferpa-
piere offen zu Tage treten (z. B. Transportbeschadigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei un-
serer Qualitatskontrolle im Stichprobenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist,
besteht keine Untersuchungspflicht. Im Ubrigen kommt es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter
Berucksichtigung der Umstande des Einzelfalls nach ordnungsgeméafem Geschaftsgang tunlich ist. Un-
sere Rugepflicht fur spater entdeckte Méangel bleibt unberihrt. Unbeschadet unserer Untersuchungs-
pflicht gilt unsere Ruge (Méngelanzeige) jedenfalls dann als unverzuglich und rechtzeitig, wenn sie in-
nerhalb von 5 Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mangeln, ab Lieferung abgesendet
wird.

(6) Mit dem Zugang unserer schriftichen Mangelanzeige beim Auftragnehmer ist die Verjdhrung von
Gewahrleistungsanspriichen gehemmt, bis der Auftragnehmer unsere Anspriiche ablehnt oder den
Mangel fur beseitigt erklart oder sonst die Fortsetzung von Verhandlungen tuber unsere Anspriiche ver-
weigert. Bei Ersatzlieferung und Mangelbeseitigung beginnt die Gewahrleistungsfrist fur ersetzte und
nachgebesserte Teile erneut, es sei denn, wir mussten nach dem Verhalten des Auftragnehmers davon
ausgehen, dass dieser sich nicht zu der MaRBnahme verpflichtet sah, sondern die Ersatzlieferung oder
Mangelbeseitigung nur aus Kulanzgriinden oder ahnlichen Griinden vornahm.

(7) Zur Nacherfullung gehort auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern
die Ware ihrer Art und ihrem Verwendungszweck gemaR in eine andere Sache eingebaut oder an eine
andere Sache angebracht wurde, bevor der Mangel offenbar wurde; unser gesetzlicher Anspruch auf
Ersatz entsprechender Aufwendungen (Aus- und Einbaukosten) bleibt unberuhrt. Die zum Zwecke der
Prufung und Nacherfullung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-
und Materialkosten sowie ggf. Aus- und Einbaukosten, tragt der Auftragnehmer auch dann, wenn sich
herausstellt, dass tatsachlich kein Mangel vorlag. Unsere Schadensersatzhaftung bei unberechtigtem
Mangelbeseitigungsverlangen bleibt unberihrt; insoweit haften wir jedoch nur, wenn wir erkannt oder
grob fahrlassig nicht erkannt haben, dass kein Mangel vorlag.

(8) Unbeschadet unserer gesetzlichen Rechte und der Regelungen in Abs. 5 gilt: Kommt der Auftrag-
nehmer seiner Verpflichtung zur Nacherfillung — nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
(Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) — innerhalb einer
von uns gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, so kénnen wir den Mangel selbst beseitigen und
vom Auftragnehmer Ersatz der hierfur erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden Vor-
schuss verlangen. Ist die Nacherfiillung durch den Auftragnehmer fehlgeschlagen oder fur uns unzu-
mutbar (z. B. wegen besonderer Dringlichkeit, Gefahrdung der Betriebssicherheit oder drohendem Ein-
tritt unverhaltnismaRiger Schaden) bedarf es keiner Fristsetzung; von derartigen Umstanden werden wir
den Auftragnehmer unverziglich, nach Méglichkeit vorher, unterrichten.

(9) Im Ubrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Minderung des Kaufpreises oder zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt. AuRerdem haben wir nach den
gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungsersatz.

§ 12 Produzentenhaftung

(1) Ist der Auftragnehmer fur einen Produktschaden verantwortlich, hat er uns insoweit von Anspriichen
Dritter freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich gesetzt ist und er
im AuRenverhaltnis selbst haftet.

(2) Im Rahmen seiner Freistellungsverpflichtung hat der Auftragnehmer Aufwendungen gem. §§ 683,
670 BGB zu erstatten, die sich aus oder im Zusammenhang mit einer Inanspruchnahme Dritter ein-
schlieBlich von uns durchgefuhrter Rickrufaktionen ergeben. Uber Inhalt und Umfang von
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Ruckrufmanahmen werden wir den Auftragnehmer — soweit méglich und zumutbar — unterrichten und
ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Weitergehende gesetzliche Anspriiche bleiben unberuhrt.

§ 13 Haftpflichtversicherung

(1) Der Auftragnehmer halt eine (Betriebs- bzw. Berufs-)Haftpflichtversicherung auf seine Kosten auf-
recht. Diese muss unter Berilicksichtigung des Auftragsvolumens einen ausreichenden Versicherungs-
schutz fir die bei der Vertragsdurchfiihrung potentiell entstehenden Personen-, Sach- und Vermégens-
schaden in angemessener Hoéhe, jedenfalls aber in Hohe von 3 Mio. € pro Personen- oder Sachschaden
pro Jahr zweifach maximiert, sicherstellen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss der Versicherungsschutz
fur alle Mitglieder bestehen.

(2) Der Auftragnehmer ist zur unverzuglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit eine
Deckung in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht. Dem Auftraggeber sind auf Verlangen Deckungs-
bestatigungen zur Einsicht vorzulegen. Kommt der Auftragnehmer der Aufforderung nicht nach, hat der
Auftraggeber ein Zuriickbehaltungsrecht.

§ 14 Schutzrechte

(1) Der Auftragnehmer steht nach Mafigabe dieses Abs. 1 dafir ein, dass durch von ihm gelieferte Pro-
dukte keine Schutzrechte Dritter in Landern der Europaischen Union oder anderen Landern, in denen
er die Produkte herstellt oder herstellen lasst, verletzt werden. Er ist verpflichtet, uns von allen Anspri-
chen freizustellen, die Dritte gegen uns wegen einer solchen Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten erheben, und uns alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser Inanspruchnahme
zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer nachweist, dass er die Schutzrechtsverletzung
weder zu vertreten hat noch bei Anwendung kaufmannischer Sorgfalt zum Zeitpunkt der Lieferung hatte
kennen mussen.

(2) Unsere weitergehenden gesetzlichen Anspriiche wegen Rechtsmangeln der an uns gelieferten Pro-
dukte bleiben unberihrt.

§ 15 Verjahrung

(1) Die wechselseitigen Anspriche der Vertragsparteien verjgdhren nach den gesetzlichen Vorschriften,
soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB betragt die allgemeine Verjahrungsfrist fur Mangelanspri-
che 3 Jahre ab Gefahribergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjahrung mit der
Abnahme. Die 3-jahrige Verjahrungsfrist gilt entsprechend auch fir Anspriiche aus Rechtsmangeln,
wobei die gesetzliche Verjahrungsfrist fur dingliche Herausgabeanspriiche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1
BGB) unberuhrt bleibt; Anspriiche aus Rechtsméngeln verjahren dariiber hinaus in keinem Fall, solange
der Dritte das Recht — insbesondere mangels Verjahrung — noch gegen uns geltend machen kann.

(3) Die Verjahrungsfristen des Kaufrechts einschlieRlich vorstehender Verlangerung gelten — im gesetz-
lichen Umfang — fur alle vertraglichen Mangelanspriiche. Soweit uns wegen eines Mangels auch aufRer-
vertragliche Schadensersatzanspruche zustehen, gilt hierfur die regelmaRige gesetzliche Verjahrung
(§§ 195, 199 BGB), wenn nicht die Anwendung der Verjdhrungsfristen des Kaufrechts im Einzelfall zu
einer langeren Verjahrungsfrist fuhrt.

§ 16 Rechtswahl und Gerichtsstand

(1) Fur diese AEB Liefer- und Werkleistungen und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Auf-
tragnehmer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheits-
rechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.

(2) Ist der Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 6ffent-
lichen Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sondervermégen, ist ausschlieBlicher — auch internationa-
ler — Gerichtsstand fir alle sich aus dem Vertragsverhéltnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschéfts-
sitz in Mannheim. Entsprechendes gilt, wenn der Auftragnehmer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB
ist. Wir sind jedoch in allen Fallen auch berechtigt, Klage am Erfullungsort der Lieferverpflichtung geman
diesen AEB Liefer- und Werkleistungen bzw. einer vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen
Gerichtsstand des Auftragnehmers zu erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu
ausschlieBlichen Zustandigkeiten, bleiben unberihrt.

Stand Januar 2024
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Hinweise zum Datenschutz

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Wichtiger Hinweis an Bieter als Arbeitgeber:

Wir verarbeiten im Rahmen des Vergabeverfahrens die personenbezogenen Daten von
Mitarbeitern lhres Unternehmens, aus denjenigen Unterlagen, die Sie im Vergabeverfahren
an uns Ubermitteln (insbesondere Teilnahmeantrdge und Angebote). Im Hinblick auf die
insoweit von lhnen an uns Ubersandten Informationen zu Mitarbeitern lhres Unternehmens
delegieren wir hiermit unsere Informationspflichten gemal den Artt. 13 und 14 DSGVO
gegenuber den betroffenen Personen auf Sie als Bieter. Wir bitten Sie deshalb, dieses
Hinweisblatt vor der Ubermittlung solcher Unterlagen allen betroffenen Beschéftigten aus-
zuhandigen.

1. Einleitung

Die im Rahmen des Vergabeverfahrens zur/ zum 305-24-EK2 - Herstellung und Lieferung
von Gleismaterial bei der rv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (,rnv“, ,wir® und ,uns“) einzu-
reichenden Dokumente enthalten personenbezogene Daten, die fir die Kommunikation und fir
die Entscheidungsfindung im Vergabeverfahren erforderlich sind. Der Schutz dieser Daten ist
uns wichtig. Wir verarbeiten sie daher mit gréfitmaoglicher Sorgfalt und in Einklang mit den ge-
setzlichen Bestimmungen.

Nachfolgend informieren wir Sie gemafld den Vorgaben der Artt. 13 und 14 der Européaischen
Datenschutzgrundverordnung (,DSGVO“) Uber die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten durch uns und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden
Anspriche und Rechte als Betroffener.

2. Wer ist fur die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich
wenden?

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO:

rnv Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Mohlstralle 27

68165 Mannheim

Tel.: 0621-465-0

E-Mail: kundenservice@rnv-online.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

CTM-COM GmbH

Herr Mentges

Marienburgstralle 27

64297 Darmstadt

Tel.: 06154-57605 111

E-Mail: datenschutz@ctm-com.de oder datenschutz@rnv-online.de

3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Vergabeverfahrens von Ihnen
oder lhrem Arbeitgeber erhalten. Das sind insbesondere die Daten aus Teilnahmeantragen oder
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Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten nach Artikel 13, 14 Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO)

Angeboten, die im Vergabeverfahren gefordert und einzureichen sind. Regelmafig handelt es sich
dabei um:

= dienstliche Kontaktdaten von Ihnen als Einzelunternehmer oder Mitarbeiter Ihres Arbeitge-
bers, wie Vor- und Nachname, Position im Unternehmen, berufliche Telefonnummer und E-
Mail-Adresse,

= Angaben zu lhrem beruflichen Werdegang und Ihrer beruflichen Qualifikation, wie Lebens-
laufe, Berufsabschliisse und personliche Berufserfahrungen.

Darlber hinaus verarbeiten wir — soweit fiir das Vergabeverfahren erforderlich — personenbezogene
Daten, die wir aus 6ffentlich zuganglichen Quellen wie Handels- und Vereinsregister, Gewerbezent-
ralregister bzw. Wettbewerbsregister, Presse, Internet zuldssigerweise erheben durfen oder die uns
von anderen Behdrden des Bundes und der Lander oder von sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien)
berechtigt Ubermittelt werden.

Wir erheben dariiber hinaus personenbezogene Daten, z.B. im Zusammenhang mit Bedarfserhe-
bungen, Beschaffungsvorhaben, Teilnahmeantragen, Angeboten, Fragen, welche z.B. Giber Web-
formulare in eVergabeplattformen oder per E-Mail an uns tbermittelt werden, Daten aus der Erfilil-
lung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z.B. Zahlungsverkehr) sowie Dokumentationsdaten (z.B.
Uber Fragen und Antworten zu unseren Vergabeverfahren).

4. Wofir verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten |hre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Daten-
schutzgrundverordnung (,DSGVO*) und — soweit anwendbar — des Bundesdatenschutzgesetzes
(,BDSG*) sowie gegebenenfalls weiteren anwendbaren Datenschutzbestimmungen.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der rechtmafigen Durchfiih-
rung und Verwaltung des Vergabeverfahrens, im Einzelnen zur:

= Einhaltung der geltenden vergaberechtlichen Vorschriften, insbesondere der Vergabe-
grundsatze des Wettbewerbs, der Transparenz, der Wirtschaftlichkeit, der Verhaltnis-
mafigkeit, der Gleichbehandlung

*= Prifung und Beantwortung von Fragen und Hinweisen von Bietern im Vergabeverfah-
ren

= Prifung und Wertung von Interessensbekundungen, Interessensbestatigungen, Teil-
nahmeantragen und Angeboten im Vergabeverfahren, insbesondere auf vergaberecht-
liche Ausschlussgrinde

= Dokumentation des Vergabeverfahrens

= Fdhrung einer sachdienlichen Kommunikation wéhrend des Vergabeverfahrens.

Soweit die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten zur Durchfihrung der flr uns ver-
pflichtenden Eignungsprifung (insbesondere Angaben zur Befahigung und gegebenenfalls
Erlaubnis zur Berufsausiibung sowie zur technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit) und
fur die Prifung zwingender Ausschlussgriinde wegen eines Verstofles gegen bestimmte Straf-
vorschriften erfolgt, ist diese gemaf Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. ¢), Absatz 3 DSGVO in Verbin-
dung mit den §§ 122 und 123 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (,GWB*) zur
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grundverordnung (DSGVO)

Erflllung dieser rechtlichen Verpflichtungen zulassig.

Im Ubrigen ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rah-
men des Vergabeverfahrens Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO. Diese Vorschrift gestattet uns
die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit dies zur Wahrung unserer berechtigten
Interessen oder der Interessen eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezoge-
ner Daten erforderlich machen, tUberwiegen. Unser berechtigtes Interesse besteht in der ord-
nungsgemalfien Durchfuhrung des Vergabeverfahrens unter Beachtung der insoweit geltenden
gesetzlichen Vorgaben.

5. Wer bekommt lhre Daten?

Eine Weitergabe lhrer Daten erfolgt nur, soweit eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden — soweit erforderlich und zulassig — weitergegeben an:

= Bundesamt fur Justiz zur Einholung von Gewerbezentralregister-Auskinften gem.
§ 150a GewO

= zustdndige Stellen fir vergaberechtliche relevante Register (z.B. Wettbewerbsregister,
Transparenzregister)

= zustadndige Stellen zur Einholung von Auskiinften betreffend das Vorliegen von verga-
berechtlichen Ausschlussgrinden

= Referenzgeber zur Uberprifung von Referenzen

= Sicherheits- und Ordnungsbehérden zur Uberpriifung etwaiger bewachungsrechtlicher
Voraussetzungen

= mit der Beratung oder Unterstitzung im Vergabeverfahren beauftragte Dritte (z.B. Inge-
nieurbiros, Beratungsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien)

= Teilnehmer am Vergabeverfahren zur Information Gber die Vergabeentscheidung

= |nstanzen fur die Nachprufung von Vergabeverfahren und die dort beteiligten Parteien

= Rechnungsprifungs-, Revisions- und Kontrollinstanzen.

Soweit wir mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, werden lhre Daten an diese weitergege-
ben. Auftragsverarbeiter sind Unternehmen, die wir im gesetzlich vorgesehenen Rahmen (Art. 28
DSGVO) mit der Verarbeitung von Daten beauftragen (Dienstleister, Erflillungsgehilfen) und ent-
sprechend anweisen. Wir bleiben auch in diesem Fall weiterhin fiir den Schutz Ihrer personenbezo-
genen Daten verantwortlich. Beauftragt werden diese Unternehmen von uns insbesondere in fol-
genden Bereichen:

= Bereitstellung und Betrieb der im Vergabeverfahren eingesetzten eVergabeplattformen
= gdf. Digitalisierung von in Papierform im Vergabeverfahren eingereichten Unterlagen

6. Wie lange werden lhre Daten gespeichert?

Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies zur Durchfihrung des
Vergabeverfahrens und unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist.
Als Bestandteil der Dokumentation des Vergabeverfahrens fallen Ihre Daten unter die Aufbe-
wahrungsfristen gemafl § 8 Abs. 4 VgV (bis zum Ende der Laufzeit des Vertrages oder Rah-
menvertrages, mindestens jedoch fir drei Jahre ab dem Tag des Zuschlages) oder im Fall einer

Seite 3 von 6

50



Hinweise zum Datenschutz
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Unterschwellenvergabe gemal § 6 Abs. 2 UVgO (mindestens drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags).

Dariiber hinaus kdnnen fir uns abweichende Aufbewahrungsfristen gelten, die in Rechts- und
Verwaltungsvorschriften wie denjenigen zur Bundeshaushaltsordnung festgelegt sind. Geman
diesen Vorschriften kann eine Speicherung lhrer personenbezogenen Daten fir einen Zeitraum
von bis zu zehn Jahren erforderlich sein.

Soweit nach Beendigung des Vergabeverfahrens durch |hr Unternehmen oder durch uns noch An-
spruche bestehen oder geltend gemacht werden, werden |hre personenbezogenen Daten jedoch erst
dann geldscht, wenn diese Anspriiche abschliefend geklart sind, spatestens jedoch mit Ablauf der
gesetzlichen Verjahrungsfrist. Gemal den §§ 195 ff. des Burgerlichen Gesetzbuches (,BGB*) kdnnen
diese Verjahrungsfristen bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmafige Verjahrungsfrist drei Jahre
betragt.

Sofern die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten flr die vorgenannten Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, Idschen wir diese.

7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation iibermittelt?

Eine Datenubermittlung in Drittlander (Staaten auf3erhalb der européischen Union und des Eu-
ropaischen Wirtschaftsraums - EWR) oder an eine internationale Organisation findet nicht
statt.

8. Welche Rechte haben Sie?

Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen uns gegenuber folgende Rech-
te:

a. Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Gemal Art. 15 DSGVO haben Sie das Recht, von uns eine Bestatigung dartber zu verlangen,
ob wir personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie
ein Recht auf detaillierte Auskunft Uber die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten. Die
Auskunftserteilung kann in begriindeten Einzelfallen auf Grundlage des Art. 12 Abs. 5 Satz 2 lit.
b) DSGVO oder der in § 34 BDSG geregelten Falle abgelehnt werden.

b. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

Sie kénnen von uns die unverzlgliche Berichtigung unrichtiger Daten verlangen, die Sie betref-
fen. Unter Berlcksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie zudem das Recht, die
Vervollstandigung unvollstandiger personenbezogener Daten — auch mittels einer erganzenden
Erklarung — zu verlangen.

c. Recht auf Léschung oder ,,Recht auf Vergessenwerden (Art. 177 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 17 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Léschung
Ilhrer personenbezogenen Daten. Dieses Recht ist in den in Artikel 17 Abs. 3 DSGVO genann-
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ten Fallen eingeschrankt.
d. Recht auf Einschrankung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO)

Sie haben unter den in Art. 18 DSGVO genannten Voraussetzungen das Recht auf Einschran-
kung der Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, u.a. wenn und solange Uneinigkeit
Uber die Richtigkeit Ihrer Daten besteht, Sie eine Léschung der Daten ablehnen oder Sie Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung einlegen und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten
Interessen Uberwiegen.

e. Recht auf Datentlibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

Soweit eine Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns ausnahmsweise auf lhrer
freiwillig erteilten und jederzeit widerrufbaren Einwilligung oder einem Vertrag gemaR Art. 6
Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO beruht, kénnen Sie bei Vorliegen der in Art. 20 DSGVO genannten
Voraussetzungen auch die Herausgabe der im Rahmen des Vergabeverfahrens bereitgestell-
ten personenbezogenen Daten oder deren Ubermittiung an einen anderen Verantwortlichen
verlangen (Recht auf Dateniibertragbarkeit).

f. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehorde (Art. 77 DSGVO)

Ferner haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehérde insbesondere in dem
EU-Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, |hres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmalRlichen
Verstolles, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen
die DSGVO oder andere Datenschutzvorschriften verstoft.

Die Anschrift der fur die rnv zustandigen Aufsichtsbehoérde lautet:

Landesbeauftragter fir den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Konigstralle 10a

70173 Stuttgart

Tel: 0711 61 55 41-0

E-Mail: poststelle@Ifdi.bwl.de

Weitere verwaltungsrechtliche oder gerichtliche Rechtsbehelfe, die Ihnen mdglicherweise zu-
stehen, bleiben hiervon unberuhrt.

9. Besteht fiir Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?

Im Rahmen des Vergabeverfahrens missen diejenigen lhrer personenbezogenen Daten bereit-
gestellt werden, die fir die Durchfiihrung und Verwaltung eines rechtmafRigen Vergabeverfah-
rens und der damit verbundenen vergaberechtlichen Rechte und Pflichten von uns als &ffentli-
chem Auftraggeber erforderlich sind.

Ohne diese Daten wird die rechtmaRige Durchfiihrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens
gefahrdet.
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10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?

Zur Durchfuhrung und Verwaltung des Vergabeverfahrens findet grundsatzlich keine vollauto-
matisierte Entscheidungsfindung gemafy Art. 22 DSGVO statt. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfallen einsetzen, werden wir Sie hieriber gesondert informieren.

Widerspruchsrecht gemaB Art. 21 DSGVO

Sie haben zudem das Recht, aus Griinden, die sich aus lhrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten, die gemaR Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO
(Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwégung) erfolgt, Widerspruch gemaR Art. 21
Abs. 1 DSGVO einzulegen. Dies gilt auch fiir ein etwa auf diese Bestimmung gestiitztes Profiling im Sin-
ne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir lhre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei
denn, wir kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbeitung nachweisen, die lhre Interessen,
Rechte und Freiheiten liberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausiibung oder
Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch ist formfrei méglich und an die unter Ziffer 2 angegebenen Kontaktdaten zu richten.
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

128-25-E11

Wit guiem Gefihl unterwegs.

Allgemeine Angaben zu den Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeflihrten Unternehmen einer Bietergemeinschaft

Name des
geschaftsfiihrenden
Unternehmens

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 M“,m.nc,m.....nlu,',.w;

128-25-E11

Name des
Bietergemeinschaftsmitglieds

[1]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage
beim Korruptionsregister und
beim Gewerbezentralregister:

Angaben zum gesetzlichen
Vertreter, bei
Personengesellschaften zum
geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfuhrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem
gesetzlichen Vertreter, bei
Personengesellschaften zu
weiterem geschaftsfihrenden
Gesellschafter

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Wit guiem Gefihl unterwegs.

128-25-E11

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [2]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Wit guiem Gefihl unterwegs.

128-25-E11

Name des

Bietergemeinschaftsmitglieds [3]

Rechtsform

Anschrift

Zur ggf. erforderlichen Abfrage Name

beim Korruptionsregister und beim
Gewerbezentralregister: Vorname
Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum
Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort
geschaftsfihrenden Gesellschafter

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Angaben zu weiterem gesetzlichen | Name
Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname
weiterem geschaftsfuhrenden

Gesellschafter Geburtsdatum

Geburtsort

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner
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Formular Allgemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 Mit qutem GofGhl unterwegs,

128-25-E11

erklaren, uns im Falle der Angebotsaufforderung zu einer Bietergemeinschaft und im Falle der
Auftragserteilung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschlieRen.

Wir erklaren weiterhin, dass

» das oben bezeichnete geschéaftsfuhrende Unternehmen die Bietergemeinschaft gegeniiber dem
Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, dies schliel3t die Abgabe von Erklarungen im
Vergabeverfahren ein — dazu gehdéren auch Angaben zu unserer technischen, wirtschaftlichen und
finanziellen Leistungsfahigkeit;

+ alle Mitglieder im Auftragsfalle fur die Erfullung des Vertrages als Gesamtschuldner haften;

» das oben bezeichnete geschéftsfiihrende Unternehmen berechtigt ist, mit uneingeschrankter
Wirkung Zahlungen anzunehmen.
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

128-25-E11

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,

Erklérung zur Nichtvorlage einer wettbewerbsbeschrankenden Abrede i. S. d. § 1 GWB

[Aufforderung Abgabe einer Erklarung uber die Griinde fiir die Bildung einer

Bietergemeinschaft]

[Zu unterschreiben von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft]

[Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in der Plattform hochladen.]

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular Aligemeine Angaben Bietergemeinschaft

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

128-25-E11

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

Unterschrift:

(Name des erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)

rn

Mit gutem Gefihl unterwegs.,
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Formular Aligemeine Angaben zum Unternehmen (Einzelbieter)

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

128-25-E11

Mit gutem Gefdh! unterwegs,

Allgemeine Angaben zum Unternehmen eines Einzelbieters

Name des Bieters

Rechtsform

Anschrift

Telefon

Telefax

E-Mail-Adresse

Ansprechpartner

Zur ggf. erforderlichen Abfrage | Name

beim Korruptionsregister und

beim Gewerbezentralregister: Vorname

Angaben zum gesetzlichen Geburtsdatum

Vertreter, bei

Personengesellschaften zum Geburtsort

geschaftsfuhrenden

Gesellschafter

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Angaben zu weiterem Name

gesetzlichen Vertreter, bei

Personengesellschaften zu Vorname

weiterem geschaftsfihrenden

Gesellschafter Geburtsdatum
Geburtsort

Hier gemaf § 126b BGB eintragen:

(Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r - &

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226 Wit guten Gt uterwes.

128-25-E11
Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
- nur im Falle einer Bietergemeinschaft oder
Eignungsleihe auszufiillen -

Hinweis: Dieses Formblatt muss nur in den nachfolgenden Anwendungsféllen ausgefullt werden:
Im Falle einer Bietergemeinschaft muss dieses Formblatt durch jedes Mitglied der
Bietergemeinschaft ausgefullt werden.

Im Falle der Inanspruchnahme der Kapazitdten eines anderen Unternehmens zum Nachweis der
Eignung des Bieters (Eignungsleihe) muss dieses Formblatt auch durch diesen

qualifizierten Nachunternehmer ausgefullt werden. Hierzu ist dieses Formblatt entsprechend zu
vervielfaltigen.

Name der Bietergemeinschaft / des qualifizierten Nachunternehmers

1. Erklarung geméan § 123 Abs. 1 GWB

Entweder:

[] Erklarung, dass keine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bieters/des Mitglieds
der Bietergemeinschaft zuzurechnen ist, rechtskraftig verurteilt wurde oder gegen das
Unternehmen eine Geldbuf3e nach § 30 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten rechtskréftig
festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:

- 8129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), 8 129a des Strafgesetzbuchs
(Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und
terroristische Vereinigungen im Ausland),

- 8§ 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu
begehen,

- 8261 des Strafgesetzbuchs (Geldwéasche; Verschleierung unrechtmaRig erlangter
Vermogenswerte),

- §263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der
Europdaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europaischen Union oder in
ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt
der Europaischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder
in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- 8299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- §108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch
in Verbindung mit 8 335a des Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale
Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekampfung internationaler Bestechung (Bestechung
auslandischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschéaftsverkehr) oder

- den 8§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des
Strafgesetzbuchs (Férderung des Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften
anderer Staaten gleich. Das Verhalten einer rechtskraftig verurteilten Person ist einem Unternehmen
zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt
hat; dazu gehdért auch die Uberwachung der Geschaftsfiihrung oder die sonstige Ausiibung von
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass zwar eine solche Situation besteht, jedoch mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der
rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund
abgesehen werden sollte. Von einem Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden,
wenn dies aus zwingenden Grinden des o6ffentlichen Interesses geboten ist oder das
Unternehmen geeignete SelbstreinigungsmalRnahmen gemaf § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen
Selbstreinigungsmaflinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

2. Erklarung geméanR § 123 Abs. 4 GWB

Enweder

O Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in der folgenden Situation befindet:

Das Unternehmen ist seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitragen zur
Sozialversicherung nicht nachgekommen und dies wurde durch eine rechtskréftige Gerichts- oder
bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt oder kann durch den &ffentlichen Auftraggeber
auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als fiinf
Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen sind

oder
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

[] Erklarung, dass das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es
die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beitrage zur
Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat.

oder falls diese Erklarungen nicht abgeben werden kénnen:

[ ] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Griinden des
offentlichen Interesses geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhaltnismaRig wéare oder
das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmalinahmen gemal § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalnahmen nachzuweisen

Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

3. Erklarung geméaR § 124 Abs. 1 GWB

Enweder

O

Erklarung, dass sich das Unternehmen nicht in einer der folgenden Situationen befindet:

Das Unternehmen hat bei der Ausfiihrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstof3en,

das Unternehmen ist zahlungsunfahig, Uber das Vermdgen des Unternehmens ist ein
Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder erdffnet worden, die
Er6ffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das Unternehmen
befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere
Verfehlung begangen, durch die die Integritat des Unternehmens infrage gestellt wird; das
Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fur die
Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung
der Geschaftsfuhrung oder die sonstige Austibung von Kontrollbefugnissen in leitender
Stellung,

es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafirr, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit
anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, Einschrankung oder Verfalschung
des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die
Unparteilichkeit und Unabhéngigkeit einer fir den 6ffentlichen Auftraggeber téatigen Person bei
der Durchfihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kénnte und der durch andere,
weniger einschneidende MalRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden
kann,

eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung kann
nicht durch andere, weniger einschneidende Maflinahmen als einen Ausschluss beseitigt
werden,
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden r

Mit guten Gefihl unterwegs,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfuhrung eines friheren
offentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfullt
und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren
Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgrinde oder Eignungskriterien eine
schwerwiegende Tauschung begangen oder Auskiinfte zuriickgehalten oder ist nicht in der
Lage, die erforderlichen Nachweise zu tbermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des offentlichen Auftraggebers in
unzuldssiger Weise zu beeinflussen oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten,
durch die es unzuldssige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen koénnte, oder das
Unternehmen hat fahrlassig oder vorsatzlich irrefihrende Informationen tUbermittelt, die die
Vergabeentscheidung des 6ffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat
versucht, solche Informationen zu Ubermitteln.

Oder falls diese Erklarung nicht abgegeben werden kann:

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch mehr als drei
Jahre ab dem betreffenden Ereignis vergangen sind

oder

[] Erklarung, dass sich das Unternehmen zwar in dieser Situation befindet, jedoch aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte. Von einem
Ausschluss aus diesem Grund kann abgesehen werden, wenn dies bei pflichtgemaRer
Ermessensausiibung, inshesondere unter Berilicksichtigung des Grundsatzes der
Verhéltnismagigkeit, geboten ist oder das Unternehmen geeignete Selbstreinigungsmaflinahmen
geman § 125 GWB eingeleitet hat.

Die Grunde aus Sicht des Unternehmens sind zu erlautern und die etwaigen

Selbstreinigungsmalinahmen nachzuweisen

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

4. Erklarung gemal § 124 Abs. 2 GWB
Zu 8§ 21 AENntG (Arbeitnehmer-Entsendegesetz)

Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 AEntG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.

Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.
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Formular B.IV.1 Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden

Zu 8§ 98c AufenthG (Aufenthaltsgesetz)
Entweder
(] Erkléarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 98c AufenthG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

rnv

Mit guten Gefihl unterwegs,

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Griinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 19 MiLoG (Mindestlohngesetz)
Entweder
(| Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grinde sind in einer Anlage darzustellen.

Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfungsgesetz)
Entweder
O Erklarung, dass kein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vorliegt.

Oder falls die Erklarung nicht abgebeben werden kann:

Erklarung, dass ein Ausschlussgrund vorliegt und Erlauterung, warum aus Sicht des
Unternehmens von einem Ausschluss aus diesem Grund abgesehen werden sollte.
Diese Grunde sind in einer Anlage darzustellen.

5. Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten

(| Erklarung, dass unser Unternehmen sowie die jeweiligen geschéftsfihrenden Personen in

Bezug auf das vorliegende Verfahren keine unzulassige, wettbewerbsbeschrankende Abrede

getroffen oder in sonstiger Weise wettbewerbswidrig oder unlauter gehandelt haben.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer oder Mitgliedern einer Bietergemeinschaft:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift:

(Name des Erklarenden, Firmenname und Rechtsform)
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer r

Mit guten Gefihl unterwegs,

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

128-25-E11

Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Hinweis: Sofern der Bieter zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen
Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den
Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer) benennen und angeben,
wofir er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will.

Auf3erdem muss der Bieter durch

Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen, dass
ihm die fur den Auftrag erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfiigung gestellt werden.
Nachunternehmer, die der Bieter fur die Auftragsausfuhrung einsetzen will, deren Kapazitaten

er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen will, missen in diesem
Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Erganzend zu diesem Formblatt sind vom qualifizierten Nachunternehmer auch die Formblatter
B.IV.1. und B.VIII.1. auszufillen.

Sofern der Bieter mehrere andere Unternehmen benennen will, ist dieses Formblatt
entsprechend zu vervielféltigen.

Name des qualifizierten Nachunternehmers

Rechtsform

Anschrift

Eintragung in ein Berufs- oder Handelsregister
des Landes, in welchem der Nachunternehmer
ansassig ist

[] Ja, ein entsprechender Nachweis ist dem
Teilnahmeantrag beigefigt.

[] Keine Eintragung.

Zur ggf. erforderlichen Abfrage im
Korruptionsregister und im
Gewerbezentralreqister:

Name, Vorname, Geburtsdatum und -ort des
gesetzlichen Vertreters, bei
Personengesellschaften der
geschéftsfiihrenden Gesellschafter

Telefon

Telefax

E-Mail

Ansprechpartner

Angabe, wofir die Kapazitaten dieses anderen
Unternehmens in Anspruch genommen
werden

[ggf. erforderliche Zulassigkeitsnachweise]
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Formular B.IX.1 Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Verpflichtungserklarung des anderen Unternehmens

Wir verpflichten uns, dem Bieter / der Bietergemeinschaft

rn

Mit guten Gefihl unterwegs,

im Auftragsfalle die erforderlichen Mittel, fir deren Nachweis wir vom Bieter zum Nachweis seiner

Eignhung benannt wurden, zur Verfligung zu stellen.

Zu unterschreiben von qualifiziertem Nachunternehmer:

(Bitte Formblatt ausdrucken, unterschreiben, einscannen und in Plattform hochladen)

Unterschrift.

(Name des Erkldrenden, Firmenname und Rechtsform)
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RheinlandDfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Merkblatt

fur die Abgabe einer Tariftreueerklarung und/oder Mindestentgelterklarung nach
dem rheinland-pfalzischen Landesgesetz zur Gewahrleistung von Tariftreue und
Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftragsvergaben (Landestariftreuegesetz —
LTTG) vom 1. Dezember 2010 (GVBI. S. 426), zuletzt gedandert durch das Landes-
gesetz zur Anderung haushalts- und vergaberechtlicher Vorschriften vom

26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Das Landestariftreuegesetz verpflichtet offentliche Auftraggeber 6ffentliche Auftrage
ab einem geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro nur an solche Unterneh-
men zu vergeben, die bei Angebotsabgabe eine Tariftreueerklarung bzw. eine Min-

destentgelterklarung vorlegen.

Das Merkblatt soll die betroffenen Unternehmen bei der Abgabe der notwendigen Er-
klarungen unterstitzen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dieses Merkblatt sowie die
bereitgestellten Mustererklarungen lediglich Arbeitshilfen darstellen, fur die keine Haf-
tung Ubernommen wird.

1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt fiir
jeden offentlichen Auftrag?

Nein. § 2 LTTG beschrankt den Anwendungsbereich auf offentliche Auftrage ab einem
geschatzten Netto-Auftragswert von 20.000 Euro. Bei der Schatzung des Auftragswer-
tes gilt § 3 Abs. 1 Vergabeverordnung (VgV). Danach ist von der geschatzten Ge-
samtvergutung fur die vorgesehene Leistung einschliel3lich etwaiger Pramien oder
Zahlungen an Bewerber oder Bieter auszugehen. Dabei sind alle Optionen oder etwa-
ige Vertragsverlangerungen zu berucksichtigen.
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Wenn danach das LTTG grundsatzlich anwendbar ist, kann der 6ffentliche Auftragge-
ber beim Einsatz von Nachunternehmern oder Beschaftigten eines Verleihers durch
den Auftragnehmer oder Nachunternehmer auf die Vorlage von Tariftreue- bzw. Min-
destentgelterklarungen verzichten, wenn das Auftragsvolumen eines Nachunterneh-
mers oder Verleihers weniger als 10.000 Euro betragt. Dieser Verzicht tritt jedoch
nicht kraft Gesetzes ein, sondern bedarf einer gesonderten Erklarung des offentlichen
Auftraggebers.

2. Welche Erkldarung muss ich/miissen wir als Bieter/Bewerber
abgeben?

2.1 Tariftreueerklarung

Es ist vorrangig zu prifen, ob nach § 4 Abs. 1 oder 3 LTTG eine Tariftreueerklarung
abzugeben ist.

a) Tariftreueerklarung nach § 4 Abs. 1 LTTG

Eine Pflicht zur Abgabe einer Tariftreuerklarung besteht nach § 4 Abs. 1 LTTG fir sol-
che Unternehmen, die sich um offentliche Auftrage bewerben, die vom Arbeithehmer-
Entsendegesetz (AENtG) erfasst werden. Diese Unternehmen mussen sich bei Ange-
botsabgabe verpflichten, inren Beschaftigten bei der Ausfihrung der Leistung ein Ent-
gelt zu zahlen, das in Héhe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen
Tarifvertrages entspricht, an den das Unternehmen aufgrund des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes gebunden ist.

Eine Bindung durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz besteht, wenn der Tarifvertrag
als Tarifvertrag nach § 4 Abs. 1 Nummer 1 AEntG flr allgemeinverbindlich erklart ist
oder eine Rechtsverordnung nach § 7 oder § 7a AEntG vorliegt.

Gemal § 4 Abs. 1 AEntG kénnen Tarifvertrage in folgenden Branchen zwingend An-
wendung finden:

m des Bauhauptgewerbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der Baube-
triebe-Verordnung vom 28. Oktober 1980 (BGBI. | S. 2033), zuletzt geandert
durch die Verordnung vom 26. April 2006 (BGBI. | S. 1085), in der jeweils gel-
tenden Fassung einschlieldlich der Erbringung von Montageleistungen auf Bau-
stellen aufderhalb des Betriebssitzes,

m der Gebaudereinigung,
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m fur Briefdienstleistungen,

m fur Sicherheitsdienstleistungen,

m fUr Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken,

m fur Waschereidienstleistungen im Objektkundengeschaft,

m der Abfallwirtschaft einschlieRlich Stral3enreinigung und Winterdienst,

m fur Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen nach dem Zweiten oder Dritten
Buch Sozialgesetzbuch,

m fur Schlachten und Fleischverarbeitung.

Voraussetzung daflr, dass ein solcher Tarifvertrag Anwendung findet, ist jedoch, dass
der Betrieb Uberwiegend in einer dieser Branchen tatig ist. Dies muss im Einzelfall an-
hand der tatsachlichen Verhaltnisse vom Auftragnehmer gepruft werden.

Fir alle anderen als die in § 4 Abs. 1 AEntG genannten Branchen kdnnen Tarifver-
trage nach § 4 Abs. 2 AEntG zwingend Anwendung finden. Auch hier muss eine Ein-
zelfallprifung durch den Bieter/Bewerber erfolgen.

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der Service-
stelle beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung als ,Mustererklarung 1*
abzurufen.

Eine Aufstellung der tariflichen Mindestldéhne im Sinne des AEntG wird durch das Bun-
desministerium fur Arbeit und Soziales (BMAS) herausgegeben und stichtagsbezogen
aktualisiert. Die Ubersicht ist tiber die Internetseite der Servicestelle LTTG unter
https://Isjv.rlp.de/de/buergerportaleservice/downloads/arbeit/#c22858 uber den Link
.Mindestléhne nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz* abrufbar.

Bei der Verwendung der vorgenannten Ubersicht ist indes Folgendes zu beachten:

m Da die Allgemeinverbindlichkeit zum Teil mit Rickwirkung ausgesprochen wird,
wird der Beginn der Allgemeinverbindlichkeit manchmal erst nachtraglich be-
kannt. Es kann deshalb vorkommen, dass ein Tarifvertrag im Verzeichnis noch
nicht aufgeflhrt ist, obwohl spater die Allgemeinverbindlichkeit zu einem frihe-
ren Zeitpunkt ausgesprochen wird. Ebenso kann der Fall eintreten, dass ein

LTTG — Merkblatt — Stand: Dezember 2023 Seite 3von 7

71


https://lsjv.rlp.de/de/buergerportaleservice/downloads/arbeit/#c22858

Tarifvertrag noch als gultig und allgemeinverbindlich aufgeftihrt ist, obwohl die
Allgemeinverbindlichkeit bereits zu einem friiheren Zeitpunkt beendet war.

m Allgemeinverbindlicherklarungen aufgrund des Arbeithehmer-Entsendegeset-
zes ergehen zum Teil mit Einschrankungen oder Ausnahmen vom Geltungsbe-
reich bzw. vom Tarifvertragsinhalt. Fuhrt eine solche Ausnahme dazu, dass im
konkreten Fall der &ffentliche Auftrag nicht vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
erfasst wird, ist keine Tariftreue-, sondern eine Mindestentgelterklarung abzu-
geben.

m Die vom Bundesministerium fur Arbeit und Soziales stichtagsweise erstellte
Ubersicht stellt lediglich eine Arbeitshilfe dar, so dass eine Haftung fiir die in-
haltliche Richtigkeit nicht Gbernommen werden kann. Dem Bieter obliegt da-
her weiterhin die jeweils eigenverantwortliche Prifung, ob ein tariflicher
Mindestlohn im Sinne des AEntG fiir das Unternehmen gilt.

Es empfiehlt sich deshalb im Einzelfall Auskunft unter Bezeichnung des in Betracht
kommenden Tarifvertrages und Zeitraumes beim Bundesministerium fur Arbeit und
Soziales; Referat Illa8 in 53107 Bonn einzuholen.

Wichtig: Wird im Rahmen eines offentlichen Auftrages nur ein Teil der eingesetzten
Arbeitnehmer bei der Ausflihrung der Leistung vom AENntG in der jeweils geltenden
Fassung erfasst, gilt Folgendes:

Der Bieter/Bewerber hat zu prufen, ob hinsichtlich der restlichen, von der Tariftreueer-
klarung nicht erfassten Arbeitnehmer, zusatzlich auch eine Mindestentgelterklarung
abzugeben ist.

Keine Verpflichtung besteht vor allem in folgenden Fallen:
m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeitnehmern auszufihren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieflich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.
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Die ,Mustererklarung 1“ sieht auch ein Feld fur die zusatzliche Mindestentgelterkla-
rung vor.

b) Tariftreuerklarung nach § 4 Abs. 3LTTG

Nach § 4 Abs. 3 LTTG mussen sich Unternehmen, die sich um &ffentliche Auftrage
uber Dienstleistungen im Bereich des o6ffentlichen Personenverkehrs auf Strale und
Schiene bewerben, zur Tariftreue verpflichten.

Die Tariftreue bei 6ffentlichen Auftragen tber Dienstleistungen im Bereich des offentli-
chen Personenverkehrs auf Stral’e und Schiene bezieht sich auf einschlagige und re-
prasentative, mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarte Tarifvertrage. Diese wer-
den vom offentlichen Auftraggeber in der Bekanntmachung und den Vergabeunterla-
gen des offentlichen Auftrages benannt. Die Liste wird vom Ministerium flr Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie als Verwaltungsvorschrift im Ministerialblatt der
Landesregierung von Rheinland-Pfalz veroffentlicht und von der Servicestelle im Inter-
net zur Verfigung gestellt.

Beim Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung ist eine Servicestelle einge-
richtet, die Uber das Landestarifreuegesetz informiert und die Entgeltregelungen aus
den einschlagigen und reprasentativen Tarifvertragen unentgeltlich zur Verfigung
stellt.

Auf der Internetseite der Servicestelle konnen weitere Informationen enthommen wer-
den: https://Isjv.rlp.de/de/unsere-aufgaben/arbeit/landestariftreuegesetz-lttg/

Ein Muster zur Abgabe der Tariftreuerklarung ist auf den Internetseiten der Service-
stelle beim Landesamt flr Soziales, Jugend und Versorgung als ,Mustererklarung 2*
abzurufen.

2.2 Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklarung:

Wenn und soweit nach dem unter 2.1 Gesagten keine Tariftreue gefordert werden
kann, mussen sich Unternehmen nach MalRgabe des § 4 Abs. 2 LTTG verpflichten,
eine Mindestentgelterklarung abzugeben.

Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG (ab 01.01.2019)

Da die Hohe des nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom 11. August 2014 (BGBI. |
S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung und der gemaR § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG
erlassenen Rechtsverordnung zu zahlenden Mindestlohns seit 01.01.2019 den Betrag
von 8,90 € gemal § 3 Abs. 2 LTTG Ubersteigt (Mindestlohn ab 01.01.2019: 9,19 €; ab
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01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab 01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022:
9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022: 12,00 € brutto; ab 01.01.2024:12,41 €
je Zeitstunde), muss sich der Bieter/Bewerber, bei Leistungen, die vom Mindestlohn-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung erfasst werden, bei Angebotsabgabe ver-
pflichten, seinen Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der Tarif-
vertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfliihrung der Leistung
ein Entgelt zu zahlen, das mindestens den jeweils geltenden Vorgaben des Mindest-
lohngesetzes und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
entspricht und Anderungen wahrend der Ausfiihrungslaufzeit gegeniiber den Beschaf-
tigten nachzuvollziehen.

Keine Verpflichtung besteht in folgenden Fallen:
m bei der Leistungserbringung durch Auszubildende,

m wenn ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beab-
sichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme
dort beschaftigter Arbeitnehmern auszufihren;

m falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag ausschliefRlich
durch die Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszufuhren, die bei einem
Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

Ein Muster zur Abgabe der Mindestentgelterklarung nach § 4 Abs. 2 LTTG ist auf den
Internetseiten der Servicestelle beim Landesamt fir Soziales, Jugend und Versorgung
als ,Mustererklarung 3 abzurufen.

3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt
auch fiir Nachunternehmer bzw. fiir eingesetzte Leiharbeitnehmer?

§ 5 Abs. 2 LTTG verpflichtet die Bieter/Bewerber, Mindestentgelt- und Tariftreueerkla-
rungen auch fur Nachunternehmer, deren Nachunternehmen und Beschaftigte eines
Verleihers vorzulegen und die Erfullung der sich hieraus ergebenden Verpflichtungen
sicherzustellen. Insbesondere ist/sind Bieter/Bewerber verpflichtet, die Kalkulationen
der Nachunternehmer daraufhin zu Uberprifen, ob sie auf der Basis der anzuwenden-
den Tarife bzw. des Mindestentgeltes kalkuliert sein kdnnen.

Die Abgabe einer Mindestentgelterklarung kann allerdings nicht gefordert werden, falls
ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen offentlichen Auftrag ausschlielich durch die
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Inanspruchnahme von Arbeitnehmern auszuflhren, die bei einem Nachunternehmen
mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat beschaftigt sind.

4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklarung bzw.
Mindestentgelterklarung abgegeben wird?

§ 4 Abs. 6 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Tariftreueerklarung bei Angebotsab-
gabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt wird, das Angebot von der
Wertung auszuschliefl3en ist.

§4 Abs. 2i.V.m. § 3 Satz 3 LTTG ordnet an, dass dann, wenn die Mindestentgelter-
klarung bei Angebotsabgabe fehlt und sie auch nach Aufforderung nicht vorgelegt
wird, das Angebot von der Wertung auszuschliel3en ist.

Herausgeber:

Landesamt fur Soziales, Jugend und Versorgung
— Servicestelle LTTG -

Postfach

54229 Trier

Telefon 0651 1447-210

Telefax 0651 1447-14210
servicestelle-LTTG@)Isjv.rlp.de

www.lIsjv.rip.de
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Rheinland]falz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 1

fur offentliche Auftrage, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz
(AENntG) vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden
Fassung erfasst werden,

nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. 334)

Auftragsnummer: |128-25-E11

Vergabestelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Leistung: Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Die Beschaftigten meines/unseres Unternehmens werden vollstandig/teilweise vom
Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AENntG) erfasst.

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten bei der Ausfuhrung der Leistung ein Entgelt zu zah-
len, das in Hohe und Modalitaten mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifver-
trages entspricht, an den ich/wir/mein/unser Unternehmen aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes gebunden ist — Tariftreueerklarung gemalf} § 4 Abs. 1
LTTG —;
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m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem Arbeithehmer-Entsendegesetz unter-
fallen oder auf die der Tarifvertrag nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz keine
Anwendung findet (vgl. z. B. § 2 Abs. 4 Zehnte Verordnung Uber zwingende Ar-
beitsbedingungen im Baugewerbe), bei der Ausfuhrung der Leistung gemal § 4
Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn nach dem Mindest-
lohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung
(ab 01.01.2019: 9,19 €; ab 01.01.2020: 9,35 €; ab 01.01.2021: 9,50 €; ab
01.07.2021: 9,60 €; ab 01.01.2022: 9,82 €; ab 01.07.2022: 10,45 €; ab 01.10.2022:
12,00 €; ab 01.01.2024:12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen — Mindestentgelter-
klarung gemal § 4 Abs. 2 LTTG —.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn
ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-
nen oOffentlichen Auftrag ausschlielich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auszufihren;

m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kénnen;

m im Falle der Auftragsausfluhrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem o&ffentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschliellich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufuhren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Rheinlandfalz

LANDESAMT FUR SOZIALES,
JUGEND UND VERSORGUNG

Mustererklarung 3

nach § 4 Abs. 2 des rheinland-pfalzischen Landesgesetzes zur Ge-
wahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auf-
tragsvergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG), zuletzt geandert
durch Gesetz vom 26. November 2019 (GVBI. S. 334)

Auftragsnummer:
Vergabestelle:

Leistung:

128-25-E11

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Der Bieter/Bewerber hat alle Bestimmungen des rheinland-pfalzischen Landesgeset-
zes zur Gewahrleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei 6ffentlichen Auftrags-
vergaben (Landestariftreuegesetz — LTTG) in seiner jeweils geltenden Fassung zur
Kenntnis genommen.

Der Bieter/Bewerber erklart hierzu folgendes:

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns,

m meinen/unseren Beschaftigten, die nicht dem AEntG unterfallen oder auf die der
Tarifvertrag nach dem AEntG keine Anwendung findet, bei der Ausfihrung der
Leistung gemal § 4 Abs. 2 LTTG mindestens den jeweils geltenden Mindestlohn
nach dem Mindestlohngesetz und der gemal § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen
Rechtsverordnung (ab 1.1.2019: 9,19 €; ab 1.1.2020: 9,35 €; ab 1.1.2021: 9,50 €;
ab 1.7.2021: 9,60 €; ab 1.1.2022: 9,82 €; ab 1.7.2022: 10,45 €; ab
1.10.2022:12,00; ab 1.1.2024: 12,41 € brutto je Zeitstunde) zu zahlen.

Dies gilt nicht fur eine Leistungserbringung durch Auszubildende und nicht, wenn

ein Bieter/Bewerber mit Sitz in einem anderen EU-Mitgliedsstaat beabsichtigt, ei-

nen oOffentlichen Auftrag ausschlieRlich durch die Inanspruchnahme dort beschaf-
tigter Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmern auszufihren;
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m Nachunternehmen sorgfaltig auszuwahlen und insbesondere deren Angebote da-
raufhin zu Uberprufen, ob sie auf der Basis des zu zahlenden Mindestentgelts kal-
kuliert sein kdnnen;

m im Falle der Auftragsausflihrung durch Nachunternehmer, deren Nachunterneh-
men, Beschaftigte eines Verleihers sowie Beschaftigte des Verleihers des beauf-
tragten Nachunternehmens die Verpflichtungen nach § 4 LTTG sicherzustellen und
dem offentlichen Auftraggeber Mindestentgelt- und Tariftreuerklarungen samtlicher
Nachunternehmer und Verleiher vorzulegen.

Dies gilt nicht, falls ein Bieter/Bewerber beabsichtigt, einen 6ffentlichen Auftrag
ausschlielich durch die Inanspruchnahme von Arbeithehmerinnen und Arbeitneh-
mern auszufihren, die bei einem Nachunternehmen mit Sitz in einem anderen EU-
Mitgliedstaat beschaftigt sind;

m vollstandige und pruffahige Unterlagen Uber die eingesetzten Beschaftigten bereit-
zuhalten, diese dem Auftraggeber auf dessen Verlangen hin vorzulegen und die
Beschaftigten auf die Moglichkeit von Kontrollen durch den Auftraggeber hinzuwei-
sen.

Datum, Firma, Name Erklarender im Sinne des § 126 b BGB
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Entsprechend der Verordnung (EU) 2022/576 diirfen 6ffentlichen Auftrige und Konzessionen
nach dem 9. April 2022 nicht an Personen oder Unternehmen vergeben werden, die einen Bezug
zu Russland im Sinne der Vorschrift aufweisen. Dies umfasst sowohl unmittelbar als Bewerber,
Bieter oder Auftragnehmer auftretende Personen oder Unternehmen als auch mittelbar, mit
mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, beteiligte Unterauftragnehmer, Lieferanten
oder Eignungsverleiher.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung
des Bewerbers/Bieters in Russland,

b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines
der Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iber das Halten von
Anteilen im Umfang von mehr als 50 Prozent,

c) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen
oder Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Bereits vor dem 9. April 2022 geschlossene Vertrige mit solchen Personen oder
Unternehmen mit Bezug zu Russland dirfen nur bis zum 10. Oktober 2022 fortgefiihrt
werden.

Baumafinahme

Leistung
Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

Ich/Wir erklire(n), dass fiir mein/unser Unternehmen keiner der in den Buchstaben a) bis c)
genannten Fille zutrifft.

Ich/Wir erklare(n), dass ich/wir zur Ausfiihrung des Auftrags fiir Teile der Leistung

|:| nicht die Kapazitiaten der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n) (Eignungsleihe).

|:| folgende Kapazititen der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder
Unternehmen in Anspruch nehmen werde(n) / genommen habe(n (Eignungsleihe).

I:l Die Leistungen keines Eignungsverleihers Uiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

I:l Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

]
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keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Nachunternehmen beauftragen werde(n) / beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Nachunternehmers tiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

keine der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftrage(n) / beauftragt habe(n).

I:l folgende der in den Buchstaben a) bis c) genannten Personen oder Unternehmen als
Lieferanten beauftragen werde(n) /beauftragt habe(n.

Die Leistungen keines Lieferanten iiberschreiten zehn Prozent der
Auftragssumme.

Die Beauftragung ist aufgrund einer Ausnahme (Artikel 5k Absatz 2 der
Verordnung (EU) 2022/576) zuléssig.

|:| Der Vertrag wurde vor dem 9. April 2022 geschlossen und die Zusammenarbeit
wird zum 10. Oktober 2022 beendet.

Datum/Unterschrift (bei elektronischer Ubermittlung: Name der erklirenden Person)
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Bundesministerium
fiir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen

Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, 11014 Berlin

- Nur per E-Mail -
KrausenstralRe 17-18
10117 Berlin

Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung Postanschrift

Fachaufsicht fihrende Ebenen in den Landern 11014 Berlin

Tel +493018 681-16882
Fax +49 3018 681-516882

BWI7@bmi.bund.de

. www.bmwsb.bund.de
Sanktionen der EU gegen Russland

Verordnung (EU) 2022/576
BWI7-70409/2#1

Berlin, 14. April 2022
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[. EU-Sanktionen gegen Russland

Durch Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 zur Anderung der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 tiber restriktive Mafinahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der

Ukraine destabilisieren hat die EU verschirfte Sanktionen gegen Russland erlassen.

Vorbehaltlich kommender Auslegung durch die Européische Kommission werden nachfolgend

erste Hinweise dazu gegeben.

II. Verbot der Auftragsvergabe

Nach Artikel 5k der Verordnung ist es verboten, 6ffentliche Auftrige oder Konzessionen an Per-
sonen oder Unternehmen zu vergeben, die einen Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift auf-
weisen und im Vergabeverfahren unmittelbar als Bewerber, Bieter oder Auftragnehmer auftre-

ten.

Ein Bezug zu Russland im Sinne der Vorschrift besteht

a) durch die russische Staatsangehorigkeit des Bewerbers/Bieters oder die Niederlassung des

Bewerbers/Bieters in Russland,

Zustell- und Lieferanschrift: KrausenstraRe 17-18,10117 Berlin
Verkehrsanbindung: U-Bahnhof Stadtmitte
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b) durch die Beteiligung einer natiirlichen Person oder eines Unternehmens, auf die eines der

Kriterien nach Buchstabe a zutrifft, am Bewerber/Bieter iiber das Halten von Anteilen im

Umfang von mehr als 50 Prozent,

¢) durch das Handeln der Bewerber/Bieter im Namen oder auf Anweisung von Personen oder

Unternehmen, auf die die Kriterien der Buchstaben a und/oder b zutreffen.

Das Verbot erstreckt sich auch auf mittelbar am Auftrag beteiligte Unterauftragnehmer, Liefe-
ranten und Eignungsverleiher eines Bewerbers oder Bieters, soweit ihr Anteil, gemessen am Auf-

tragswert, zehn Prozent iibersteigt.

Ebenfalls vom Verbot umfasst sind Vertrige, die vom Anwendungsbereich des GWB ausgenom-
men sind (insbesondere § 107 Absatz 1 Nummer 1 und 4, Absatz 2 Nummer 1, § 116 und § 145

Nummer 1 bis 6).

Von den Bewerbern oder Bietern in neuen und laufenden Vergabeverfahren ist die als Anlage

beigefiigte Eigenerklidrung abzufordern. Angebote von Unternehmen, die eine solche Erklarung

trotz entsprechender Anforderung nicht abgeben, sind von der Wertung auszuschliefRen (§ 16 EU
Nummer 4, § 16 VS Nummer 4 VOB/A).
III. Fortfiihrung bestehender Vertrige

Bestehende Vertriage mit den unter I a)-c) Genannten, die vor dem 9. April 2022 geschlossen

wurden, diirfen nach dem 10. Oktober 2022 nicht fortgefuhrt werden.

Das gilt auch fiir Vertriage mit Auftragnehmern, an denen die unter II. a)-c) Genannten mittelbar,

mit mehr als zehn Prozent, gemessen am Auftragswert, als Unterauftragnehmer, Lieferanten o-

der Eignungsverleiher beteiligt sind. Die Unterauftragnehmer, Lieferanten oder Eignungsverlei-

her sind vorzugsweise auszutauschen. Ist der Hauptauftragnehmer nicht zum Austausch bereit,
ist der Vertrag unter Berufung auf das EU-rechtlich unmittelbar geltende Erfiillungsverbot zum
10. Oktober 2022 zu kiindigen.

Auch fir bestehende Vertrige ist die als Anlage beigefiigte Eigenerkldrung abzufordern.

IV. Ausnahmen

Von dem Verbot der Auftragsvergabe und der Fortfiihrung der Vertrige enthilt Art 5k Absatz 2
Ausnahmen. Fiir den Bundeshochbau kénnen insbesondere Buchstabe a (Baumafinahmen im

Zusammenhang mit Atomanlagen/Endlagern) und Buchstabe d (Auslandsbau) einschlégig sein.

Eine Ausnahme bedarf der iiber mich einzuholenden Genehmigung der durch das Bundesminis-

terium fiir Wirtschaft und Klimaschutz noch zu benennenden zustindigen Behorde.
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V. Zuwendungsbau

Die EU-Verordnung gilt fiir 6ffentliche Auftrige (§ 103 GWB) und Konzessionen (§ 106 GWB). Sie
findet damit im Zuwendungsbau Anwendung, falls der Zuwendungsempfinger 6ffentlicher Auf-
traggeber nach § 99 GWB, Sektorenauftraggeber nach § 100 GWB oder Konzessionsgeber nach

§ 101 GWB ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, kommt es auf den Inhalt des Zuwen-

dungsbescheids an.

VI. Inkrafttreten

Der Erlass gilt mit sofortiger Wirkung und setzt die Verordnung (EU) 2022/576 um. Eine Erstre-

ckung auf den Unterschwellenbereich wird noch gepriift.

Im Auftrag

gez.

Janssen

Anlagen
Verordnung (EU) 2022/576 vom 8. April 2022

Formblatt fiir Eigenerkldrungen
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Ausschreibung

04.08.2025

Verfahren: 128-25-E11 - Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226
SKONTO

Skonto zugelassen Nein

Zahlungsziel Tag(e)

(falls zugelassen)

Skonto %

AUFLISTUNG ALLER POSITIONEN
ALLE PREISE SIND OHNE UMSATZSTEUER ANZUGEBEN

1 Konstruktionszeichnung erstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]
19% 1,00 Pauschale

Erstellen einer Konstruktionszeichnung fir die Weiche 413 auf Basis des pro 1,00 Pauschale
Konstruktionsplans 632.0023.9 und ortlichem Aufmald des AN. Das
Aufmal wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die Pléne
sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung
vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fur
Gleisanlagen aus Vignolschienen.

Gesamtpreis
[EUR]

2 I\i/égf]gronlscmenenwemhe 49E1 herstellen und Ust. [%] Menge Einheit

19% 1,00 Stiick

Einzelpreis [EUR]

. . " . pro 1,00 Stiick
Rechtsweiche W413, 49E1, mechanisch Fsch, gemaf Konstruktionsplan und

ortlichem Aufmalfd herstellen und liefern

Weiche aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf
Betonschwellen mit Ankerschienen.

Inkl. sdmtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemaf TL der rnv.

Antrieb: HWU 40 D von Hanning und Kahl, wasserdicht

Die Vorrichtung ist Gegenstand der Ausschreibung und werkseitig einzubauen.
Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fur Gleisanlagen aus

Leistungsverzeichnis - 1/5

Gesamtpreis
[EUR]
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Vignolschienen.

Spurweite 1.000 mm .

Mittlerer Schwellenabstand : 650 mm,

Die Weichenheizung ohne Heizstabe ist Bestandteil des Lieferumfanges und in die
Zungenvorrichtung zu montieren.

Heizungstyp:

Heizeinrichtung als innenliegende Backenschienenheizung.

Inkl. AnschluRkasten der Weichenheizung.

Schutzkasten fir Weichenheizung werkseitig einbauen.

Zusatzlich ist eine Uberlange von 2.700mm am WA und 200mm an beiden WE

gefordert.
Konstruktionszeichnung erstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]  Gesamtpreis
[EUR]
19% 1,00 Pauschale
Erstellen einer Konstruktionszeichnung fur die Weiche W414 auf Basis des pro 1,00 Pauschale oo

Konstruktionsplans 632.0023.9 und 6rtlichem Aufmafd des AN. Das

Aufmalfd wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die Plane
sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung

vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fir
Gleisanlagen aus Vignolschienen.

Vignolschienenweiche 49E1 herstellen und

Einzelpreis [EUR]
liefern

USt. [%0] Menge Einheit
19% 1,00 Stiick

: . " . N pro 1,00 Stiick
Rechtsweiche W414, 49E1, elektrisch, Fsch, geméaR Konstruktionsplan und ortlichem

Aufmalf? herstellen und liefern

Weiche aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf
Betonschwellen mit Ankerschienen.

Inkl. sémtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemaf TL der rnv.

Antrieb: HWE 61.1 , AVV, ZVV von Hanning und Kahl, wasserdicht

Die Vorrichtung ist Gegenstand der Ausschreibung und werkseitig einzubauen.
Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fur Gleisanlagen aus
Vignolschienen .

Spurweite 1.000 mm .

Mittlerer Schwellenabstand : 650 mm,

Die Weichenheizung ohne Heizstabe ist Bestandteil des Lieferumfanges und in die

Leistungsverzeichnis - 2/5

Gesamtpreis
[EUR]
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Zungenvorrichtung zu montieren.

Heizungstyp:

Heizeinrichtung als innenliegende Backenschienenheizung.

Inkl. AnschluRkasten der Weichenheizung.

Schutzkasten fir Weichenheizung werkseitig einbauen.

Zusatzlich ist eine Uberlange von 200mm am WA und an beiden WE gefordert.

Konstruktionszeichnung erstellen USt. [%] Menge Einheit Einzelpreis [EUR]  Gesamtpreis
[EUR]
19% 1,00 Stuck
Erstellen einer Konstruktionszeichnung fur die Kreuzung Kr410 auf Basis des pro 1,00 Stiick

Konstruktionsplans 632.0023.9 und értlichem Aufmal desAN. T

Das Aufmal’ wird bei einem gemeinsamen Termin mit dem AG aufgenommen. Die

Plane sind dem AG vor Fertigungsbeginn zur Genehmigung

vorzulegen. Es gelten die technischen Lieferbedingungen der rnv GmbH fir

Gleisanlagen aus Vignolschienen.

Vignolschienenkreuzung 49E1 herstellen L Einzelpreis [EUR]  Gesamtpreis

und liefern USt. [%] Menge Einheit [EUR]

19% 1,00 Stuck

Kreuzung aus Vignolschienen, Profil 49E1, Spurweite 1000mm, Lieferung auf
Betonschwellen mit Ankerschienen.
Inkl. sémtlicher bendtigter Befestigungsmittel gemaf TL der rnv.
Herstellung gemaf Konstruktionsplan und ortlichem Aufmaf3.
Zusétzlich ist eine Uberlange von 200mm am an allen Kreuzungsenden gefordert.

pro 1,00 Stiick

ANGEBOTSSUMME(N)

Leistungsverzeichnis - 3/5

87



Summe exkl. Nachlass
(netto)

Nachlass
(netto)

Summe inkl. Nachlass
(netto)

Umsatzsteuer

Summe
(brutto)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS 04.08.2025

Ausschreibung

Verfahren: 128-25-E11 - Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

AUFLISTUNG ALLER DATEIANLAGEN ZU DEN POSITIONEN
Name Dateiname GrolRe MIME-Type
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KRITERIENKATALOG 04.08.2025

Ausschreibung

Verfahren: 128-25-E11 - Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

EIGNUNGSKRITERIEN

1
1.1

111

11.2

113

114

1.2

Eignungskriterien

Allgemeine Angaben
Gewichtung: 0,00%
Erklarung Insolvenz [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass fur mein/unser Vermogen kein vorlaufiger Insolvenzverwalter bestellt worden ist. (keine Weiterfuhrung der
Geschafte durch Insolvenzverwalter - § 22 InsO).

[ ] Keine Auswahl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich erklare, daR ich meiner/wir unserer Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beitrage zur gesetzlichen
Sozialversicherung (Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) einschlie3lich der Unfallversicherung ordnungsgeman
nachgekommen bin/sind.

[ ] Keine Auswabhl getroffen
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung des Bieters [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass eine wissentliche falsche Angabe der vorstehenden Erklarung meinen/unseren Ausschluss
von weiteren Auftragserteilungen zur Folge hat.

[ ] Keine Auswahl getroffen
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

No-Spy-Erklarung [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ich/wir erklare(n), dass ich/wir rechtlich und tatsachlich in der Lage bin/sind, im Falle eines Zuschlages die dann im Vertrag
enthaltene Verpflichtung einzuhalten, alle im Rahmen des Vertragsverhéltnisses erlangten vertraulichen Informationen, Geschéfts-
und Betriebsgeheimnisse vertraulich zu behandeln, insbesondere nicht an Dritte weiterzugeben oder anders als zu vertraglichen
Zwecken zu verwerten. Insbesondere bestehen zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebotes keine Verpflichtungen, Dritten solche
Informationen zu offenbaren oder in anderer Weise zuganglich zu machen.

Dies gilt nicht, soweit hierfur gesetzliche Offenlegungspflichten bestehen (etwa gegeniber Stellen der Bérsenaufsicht,
Regulierungsbehérden oder der Finanzverwaltung), es sei denn, solche Offenlegungspflichten bestehen gegeniiber auslandischen
Sicherheitsbehodrden. In Zweifelsfallen werde(n) ich/wir die Vergabestelle auf die gesetzliche(n) Offenlegungspflicht(en) im Rahmen
der Abgabe der vorstehenden Erklarung hinweisen.

Ich/wir werden die Vergabestelle - nach Zuschlag den Auftraggeber - sofort schriftlich benachrichtigen, wenn sich hierzu eine
Anderung ergibt. Dies gilt insbesondere, wenn fir mich/uns eine Notwendigkeit oder Verpflichtung entsteht oder ich/wir eine solche
héatte(n) erkennen kdnnen, die mich/uns an der Einhaltung der beschriebenen Vertraulichkeit hindern kdnnte.

Vertrauliche Informationen sind Informationen, die ein verstandiger Dritter als schiitzenswert ansehen wiirde oder die als vertraulich
gekennzeichnet sind; dies kdnnen auch solche Informationen sein, die wahrend einer miindlichen Présentation oder Diskussion
bekannt werden.

Vertrauliche Informationen durfen ausschlieBlich zum Zweck der Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag eingesetzt werden.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt nicht fur Informationen, die bereits rechtmagig bekannt sind oder auRerhalb des Vertrages
ohne VerstolR gegen eine Vertraulichkeitsverpflich tung bekannt werden.

[ ] Keine Auswahl getroffen

[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden
Gewichtung: 0,00%

Kriterienkatalog - 1/7
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121

1211

1.2.1.2

1.2.13

1.2.2

1221

1.2.2.2

Erklarung gem. §123 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Wurde eine Person, deren Verhalten dem Unternehmen des Bewerbers/des Mitglieds der Bewerbergemeinschaft zuzurechnen ist,
rechtskraftig verurteilt oder wurde gegen das Unternehmen eine GeldbuRRe nach § 30 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten
rechtskraftig festgesetzt wegen einer Straftat nach:

- § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland),

- § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der
Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu
verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen,

- § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwésche; Verschleierung unrechtmafig erlangter Vermdgenswerte),

- § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européischen Union oder gegen Haushalte
richtet, die von der Européischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der Européischen Union oder gegen
Haushalte richtet, die von der Européischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden,

- § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschaftlichen Verkehr),

- § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatstragern),

- den 88 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewahrung und Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des
Strafgesetzbuchs (Auslandische und internationale Bedienstete),

- Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekédmpfung internationaler Bestechung (Bestechung auslandischer Abgeordneter im
Zusammenhang mit internationalem Geschaftsverkehr) oder

- den 88 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des Strafgesetzbuchs (Férderung des
Menschenhandels).

Einer Verurteilung nach diesen Vorschriften steht eine Verurteilung nach vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich. Das
Verhalten einer rechtskréftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese Person als fir die Leitung des
Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der Geschaftsfilhrung oder die sonstige
Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fiinf Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalinahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wéhlbar
Erklarung gem. §123 Abs. 4 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8123 Abs. 4 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist das Unternehmen seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beitrdgen zur Sozialversicherung nicht
nachgekommen und wurde dies durch eine rechtskraftige Gerichts- oder bestandskraftige Verwaltungsentscheidung festgestellt
oder kann dies durch den o&ffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise nachgewiesen werden?

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium
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1223

1.2.2.4

1.2.3

1231

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als fuinf Jahre ab dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung vergangen?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde:
Ist das Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung vorgenommen oder sich zur Zahlung
der Steuern, Abgaben und Beitrage zur Sozialversicherung einschlief3lich Zinsen, SGumnis- und Strafzuschlagen verpflichtet hat?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §123 Abs.4 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8123 Abs.4 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag der rechtskraftigen Verurteilung weniger als
funf Jahre vergangen sind und das Unternehmen seinen Verpflichtungen noch nicht nachgekommen ist:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalinahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarung gem. §124 Abs. 1 GWB
Gewichtung: 0,00%
Erklarung gem. 8124 Abs. 1 GWB [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Befindet sich das Unternehmen in einer der folgenden Situationen?

- Das Unternehmen hat bei der Ausfuhrung 6ffentlicher Auftrage nachweislich gegen geltende umwelt-, sozial- oder
arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstol3en,

- das Unternehmen ist zahlungsunfahig, uber das Vermogen des Unternehmens ist ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares
Verfahren beantragt oder eréffnet worden, die Eréffnung eines solchen Verfahrens ist mangels Masse abgelehnt worden, das
Unternehmen befindet sich im Verfahren der Liquidation oder hat seine Tatigkeit eingestellt,

- das Unternehmen hat im Rahmen der beruflichen Tatigkeit nachweislich eine schwere Verfehlung begangen, durch die die
Integritét des Unternehmens infrage gestellt wird; das Verhalten einer Person ist dem Unternehmen zuzurechnen, wenn diese
Person als fir die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu gehért auch die Uberwachung der
Geschéaftsfuhrung oder die sonstige Ausiibung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung,

- es bestehen hinreichende Anhaltspunkte dafir, dass das Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat,
die eine Verhinderung, Einschrénkung oder Verfalschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken,

- es besteht ein Interessenkonflikt bei der Durchfuhrung des Vergabeverfahrens, der die Unparteilichkeit und Unabhangigkeit einer
fur den offentlichen Auftraggeber tatigen Person bei der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens beeintrachtigen kdnnte und der
durch andere, weniger einschneidende MafRnahmen als einen Ausschluss nicht wirksam beseitigt werden kann,

- eine Wettbewerbsverzerrung resultiert daraus, dass das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens
einbezogen war, und diese Wettbhewerbsverzerrung kann nicht durch andere, weniger einschneidende MalRnahmen als einen
Ausschluss beseitigt werden,

- das Unternehmen hat eine wesentliche Anforderung bei der Ausfiihrung eines friheren 6ffentlichen Auftrags oder
Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfillt und dies hat zu einer vorzeitigen Beendigung, zu
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge gefiihrt,

- das Unternehmen hat in Bezug auf Ausschlussgriinde oder Eignungskriterien eine schwerwiegende Tauschung begangen oder
Auskunfte zurtickgehalten oder ist nicht in der Lage, die erforderlichen Nachweise zu Ubermitteln,

- das Unternehmen hat versucht, die Entscheidungsfindung des o6ffentlichen Auftraggebers in unzulassiger Weise zu beeinflussen
oder hat versucht, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulassige Vorteile beim Vergabeverfahren erlangen
kénnte, oder das Unternehmen hat fahrléssig oder vorsatzlich irrefiihrende Informationen tibermittelt, die die Vergabeentscheidung
des offentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen kdnnten, oder hat versucht, solche Informationen zu Gbermitteln.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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1232

1233

1.2.4

1.24.1

1.24.2

1243

1.24.4

1.2.5

1251

Falls Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde:
Sind mehr als drei Jahre ab dem Tag des betreffenden Ereignis vergangen?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Erklarung gem. §124 Abs.1 GWB mit ja gegeben

Ausschlusskriterium

Falls die Erklarung gem. 8124 Abs.1 GWB mit ja beantwortet wurde und seit dem Tag des betreffenden Ereignis weniger als drei
Jahre vergangen sind:

Soll aus Sicht des Unternehmens von einem Ausschluss abgesehen werden, weil in einer Anlage Griinde dargelegt werden, die
dieses Vorgehen rechtfertigen wirden, u.a. die Einleitung geeigneter Selbstreinigungsmalnahmen gem. 8125 GWB?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Erklarung gem. §124 Abs. 2 GWB
Gewichtung: 0,00%
Zu 819 MiLoG (Mindestlohngesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 19 MiLoG vor?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Zu 898c AuftenthG (Aufenthaltsgesetz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 98c AuftenthG vor?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Zu 821 AENtG (Arbeitnehmer-Entsendeges etz) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach §21 AEnNtG vor?

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Zu 8§ 21 SchwarzArbG (Schwarzarbeitsbekdmpfung ) [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Liegt ein Ausschlussgrund nach § 21 SchwarzArbG vor?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Angaben zum wettbewerbskonformen Verhalten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung zum wettbewerbskonformen Verhalten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium
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1.3

131

1311

1.3.1.2

132

1321

1.3.2.2

Hat das Unternehmen sowie die jeweiligen geschaftsfiihrenden Personen in Bezug auf das vorliegende Verfahren keine
unzuléssige, wettbewerbsbeschrankende Abrede getroffen oder in sonstiger Weise nicht wettbewerbswidrig oder unlauter
gehandelt?

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein
Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zu Nachweisen

Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug

Gewichtung: 0,00%
Handelsregisterauszug [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen?

Hinweis: Sofern Ihr Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist (z.?B. bei Einzelunternehmern), erfolgt eine gesonderte
Aufklarung. Bitte halten Sie eine Begriindung bereit, warum keine Eintragungspflicht besteht.

[ ] Keine Angabe
Ja

[ :
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Falls Sie im Handelsregister eingetragen sind:

Ausschlusskriterium

Ist ein Handelsregisterauszug (nicht &lter als 3 Monate) beigefugt?**

Hinweis: Wenn kein Auszug beigefiigt wurde, ist ein Nachweis Uiber die Beantragung beizulegen. Der Auszug ist nach Erhalt
unaufgefordert Gber die Nachrichtenfunktion nachzureichen.

Fehlerhafte Nachweise fiihren zum Ausschluss.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Versicherungspolice
Gewichtung: 0,00%
Versicherungspflicht [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter bestatigt, dass er uber eine bestehende und giiltige Berufs- und Betriebshaftpflichtversic herung verfigt.
Bitte legen Sie einen Nachweis Uber die bestehende Versicherung bei.

Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:

* £ 3.000.000 fir Sach-, Personen- und Vermdgensschaden

Nachzuweisen ist dies durch eine gtiltige Versicherungspolice, die die entsprechenden Deckungssummen fiir den Auftragsfall
bestatigt.

Bitte beachten Sie: Ein Hinweis auf der Versicherungspolice, dass sich die Versicherung automatisch verlangert, wird nicht
akzeptiert. Es muss eine aktuelle Fassung der Versicherungspolice vorgelegt werden.

Ist die Versicherungspolice zum Nachweis der zur Versicherungspflicht als Anlage beigefiigt?

Fehlerhafte Nachweise fiihren zum Ausschluss.

[ ] Keine Angabe
] Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Wenn Eigenerklarung Versicherungspflicht mit nein

Ausschlusskriterium

Der Bieter verpflichtet sich mit dieser Erkléarung, im Falle der Auftragserteilung, fiir den Zeitraum seiner Leistungsverpflichtung
folgende Versicherungen abzuschlie3en:

Die Versicherung muss folgende Deckungssummen beinhalten:
« € 3.000.000 fur Sach-, Personen- und Vermdgensschaden

Nachzuweisen ist dies durch Vorlage einer schriftlichen Erklarung seiner Versicherung, dass eine entsprechende Versicherung im
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14

141

1.4.2

15

151

Auftragsfalle abgeschlossen wird.
Ist die Versicherungspolice oder eine Bereitschaftserklarung des Versicherers zur Versicherungspflicht als Anlage beigefiigt?

Fehlerhafte Nachweise fiihren zum Ausschluss.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
Verpflichtungserklarung zu qualifizierten Nachunternehmen
Gewichtung: 0,00%
Erklarung fur qualifizierte Nachunternehmer

Sofern der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer) in
Anspruch nehmen will (Eignungsleihe), muss er den Namen dieses anderen Unternehmens (qualifizierter Nachunternehmer)
benennen und angeben, woflr er die Kapazitaten des qualifizierten Nachunternehmers in Anspruch nehmen will. Entsprechende
Nachweise sind fur den qualifizierten Nachunternehmer in dem Umfang vorzulegen, wie sie fur den Bewerber vorzulegen waren.
AuRRerdem muss der Bewerber durch Vorlage einer Verpflichtungserklarung dieses qualifizierten Nachunternehmers nachweisen,
dass ihm die fir den Auftrag erforderlichen Mittel tatséchlich zur Verfugung gestellt werden. Nachunternehmer, die der Bewerber fur
die Auftragsausfuihrung einsetzen will, deren Kapazitaten er zum Nachweis seiner Eignung aber nicht in Anspruch nehmen wiill,
mussen in diesem Verfahrensstadium noch nicht benannt werden.

Hierzu werden entsprechende Forblatter zur Verfiigung gestellt.

Erkléarung fur qualifizierte Nachunternehmer [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Nimmt das Unternehmen zum Nachweis seiner Eignung die Kapazitaten eines anderen Unternehmens (Dritter/Nachunternehmer)
in Anspruch (Eignungsleihe) und wurden entsprechende ausgefiillte Formbléatter als Anlage bereitgestellt?

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

Erklarungen zur Technischen Leistungsfahigkeit
Gewichtung: 0,00%
Eigenerklarung Referenzen [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Hiermit bestatige ich, dass die nachfolgend beschriebene Referenz inklusive der genannten Mindestanforderungen erfullt werden.

Haben Sie bereits vergleichbare Leistungen im Bereich der Vignolschienen erfolgreich durchgefiihrt, die dem Los entsprechen, auf
das Sie sich bewerben?

Der Auftraggeber behélt sich vor, bei Bedarf Referenzen mit folgenden Umfang nachzufordern:

- Welches Unternehmen (Mitglied der Bietergemeinschaft/ Unternehmen dessen Eignung geliehen werden soll) hat den in der
Referenz benannten Auftrag ausgefuhrt?

Geben Sie Namen und Anschrift des Unternehmens an.

Bitte nennen Sie uns hier den Auftraggeber des Projektes, dass Sie als Referenz angeben médchten.
Folgende Angaben missen enthalten sein:

- Name des Auftraggebers

- Anschrift

- Ansprechpartner

- Geben Sie hier den Leistungszeitraum des durchgefiihrten Projektes (bereits abgeschlossen) an.

Dieser muss innerhalb der letzten 5 Jahre liegen

- Angabe des Nettoauftragsvolumens des Projektes in Euro.

- Geben Sie hier den Projekttitel sowie eine Inhaltlich aussagekraftige Kurzbeschreibung zum Projekt an.

Der Auftraggeber behélt sich vor, bei Bedarf Referenzen einschlie3lich der genannten Angaben nachzufordern.

Eine Nichtbeantwortung der Frage oder die Vorlage fehlerhafter Unterlagen im Falle einer Nachforderung kann zum Ausschluss
fhren.

[ ] Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar
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1.6

1.6.1

1.7

1.7.1

Erklarung erforderliche finanzielle und wirtschaftliche Kapazitaten
Gewichtung: 0,00%
Erklarung erforderliche Kapazitaten [Mussangabe]

Ausschlusskriterium

Der Bieter/die Bietergemeinschaft erklart, dass er tber die erforderlichen finanziellen und wirtschaftlichen Kapazitaten verfugt, um
seinen laufenden finanziellen Verpflichtungen (auch) aus diesem Auftrag ordnungsgemaf nachzukommen.

[ 1 Keine Angabe
[ ]Ja
[ ] Nein

Nur eine Antwort wahlbar

KMU
Gewichtung: 0,00%
Kleines oder mittleres Unternehmen [Mussangabe]

Bitte geben Sie Ihre Unternehmensgro3e an.
Die Einordnung bezieht sich auf die Definition des Statistischen Bundesamt.
Es gelten folgende Grenzen:

Kleinstunternehmen bis 9 tatige Personen und bis 2 Mio. EUR Jahresumsatz
Kleines Unternehmen bis 49 tatige Personen und bis 10 Mio. EUR Jahresumsatz
Mittleres Unternehmen bis 249 tatige Personen und bis 50 Mio. EUR Jahresumsatz
GroRunternehmen Uber 249 tatige Personen oder Uber 50 Mio. EUR Jahresumsatz

(Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der Uberwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der
Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.)

Ich bin/Wir sind ein

[ ] Keine Angabe (0)

[ ] Kleinstunternehmen (0)

[ ] Kleines Unternehmen (0)
[ ] Mittleres Unternehmen (0)
[ ] GroRunternehmen (0)

Nur eine Antwort wahlbar
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Ausschreibung

Verfahren: 128-25-E11 - Herstellen und liefern von Konstruktionen 49E1 V212 und V226

LEISTUNGSKRITERIEN

Kriterienkatalog - 1/1

97



Dateianlage

3-004-W413_W414_K410 (2).pdf

19,77 MB

98



	Vergabeunterlagen
	Projektinformation
	Vertragsbedingungen/Formulare
	Verfahrensbrief und Vertragsbedingungen
	128-25-E11_Verfahrensbrief
	128-25-E11 Vertragsgrundlagen
	V212_V226 - Lieferung Gleismaterial - LV
	20210709-TL rnv - Vignolanlagen
	Allgemeine Einkaufsbedingungen für Liefer- und Werkleistungen_Januar 2024
	RNV_Datenschutzinformation
	1. Einleitung
	2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich   wenden?
	3. Welche Quellen und Daten nutzen wir?
	4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher   Rechtsgrundlag
	5. Wer bekommt Ihre Daten?
	6. Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
	7. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt?
	8. Welche Rechte haben Sie?
	9. Besteht für Sie eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
	10. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall?


	Auszufüllende Formulare
	B.I.1. - Bietergemeinschaftserklärung
	B.II.1. - Allgemeine Angaben zum Unternehmen
	B.IV.1. - Eigenerklärung  Ausschlussgründe
	B.IX.1. -Verpflichtungserklärung qualifizierten NU
	LTTG - Rheinland-Pfalz
	Merkblatt_LTTG_2023-12
	Merkblatt
	1. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt für jeden öffentlichen 
	2. Welche Erklärung muss ich/müssen wir als Bieter/Bewerber  abgeben?
	2.1 Tariftreueerklärung
	2.2 Pflicht zur Abgabe einer Mindestentgelterklärung:

	3. Gelten die Regelungen zur Tariftreue und zum Mindestentgelt auch für Nachuntern
	4. Was geschieht, wenn keine Tariftreueerklärung bzw. Mindestentgelterklärung abge


	Mustererklaerung_1_AEntG_2023.pdf
	Mustererklärung 1
	für öffentliche Aufträge, die vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz  (AEntG) vom 20. April 200
	nach § 4 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Landesgesetzes zur Gewährleistung von Tariftre

	Mustererklaerung_3_Mindestentgelt_2023.pdf
	Mustererklärung 3


	Russland-Sanktionen
	RS_EU_Sanktion_bmwsb_eigenerklaerung
	Rundschreiben_2022-04-14_BWI7_70904_21_Sanktionen
	I. EU-Sanktionen gegen Russland
	II. Verbot der Auftragsvergabe
	III. Fortführung bestehender Verträge
	IV. Ausnahmen
	V. Zuwendungsbau
	VI. Inkrafttreten




	Produkte/Leistungen
	Eignungskriterien
	Leistungskriterien
	Anlagen




